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Der Kauf und Verkauf von Investmen-
tanteilen erfolgt auf der Basis des 
zurzeit gültigen ausführlichen Ver-
kaufsprospekts und der Allgemeinen 
Vertragsbedingungen in Verbindung 
mit den Besonderen Vertragsbedin-
gungen. Es ist nicht gestattet, von die-
sem Prospekt abweichende Auskünfte 
oder Erklärungen abzugeben. Jeder 
Kauf und Verkauf von Anteilen auf der 
Basis von Auskünften oder Erklärun-
gen, welche nicht in diesem Prospekt 
enthalten sind, erfolgt ausschließlich 
auf Risiko des Käufers. Dieser Ver-
kaufsprospekt wird ergänzt durch den 
jeweils letzten Jahresbericht. Wenn 
der Stichtag des Jahresberichts län-
ger als acht Monate zurückliegt, ist 
dem Erwerber auch der Halbjahresbe-
richt vor Vertragsschluss anzubieten. 

Dem Vertragsverhältnis zwischen Ka­
pitalanlagegesellschaft und Anleger 
sowie den vorvertraglichen Beziehun­
gen wird deutsches Recht zugrunde 
gelegt. Gemäß § 23 Abs. 2 der Allge­
meinen Vertragsbedingungen ist der 
Sitz der Kapitalanlagegesellschaft 
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus 
dem Vertragsverhältnis, sofern der 
Anleger keinen allgemeinen Gerichts­
stand im Inland hat. Laut § 123 InvG 
sind sämtliche Verkaufsunterlagen in 
deutscher Sprache abzufassen. Die 
Kapitalanlagegesellschaft wird fer­
ner die gesamte Kommunikation mit 
ihren Anlegern in deutscher Sprache 
führen. 

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung 
der seit 8. Dezember 2004 geltenden 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz­
buches betreffend Fernabsatzverträge 
über Finanzdienstleistungen können 
sich die Beteiligten an die Schlich­
tungsstelle der Deutschen Bundes­
bank, Postfach 11 12 32 in 60047 
Frankfurt, Telefon: 069 2388-1907 
oder -1906, Fax: 069 2388-1919, 
wenden. Das Recht, die Gerichte an­
zurufen, bleibt hiervon unberührt. 

1. Grundlagen

Das Sondervermögen KAS Euro Anla-
gefonds Asset Allocation ist ein „richt­
linienkonformes Sondervermögen“ im 
Sinne des Investmentgesetzes (InvG). 
Es wird von der KAS Investment Ser­
vicing GmbH im Folgenden: „Gesell­
schaft“ / „Kapitalanlagegesellschaft“ 
– verwaltet. 

Die Verwaltung des Sondervermö­
gens besteht vor allem darin, das von 
den Anlegern bei der Gesellschaft 
eingelegte Geld unter Beachtung des 
Grundsatzes der Risikomischung in 
verschiedenen Vermögensgegenstän­
den gesondert vom Vermögen der 
Gesellschaft anzulegen. Das Sonder­
vermögen gehört nicht zur Insolvenz­
masse der Gesellschaft. 

In welchen Vermögensgegenständen 
die Gesellschaft das Geld anlegen 
darf und welche Bestimmungen sie 
dabei zu beachten hat, ergibt sich 
aus dem Investmentgesetz und 
den Vertragsbedingungen, die das 
Rechtsverhältnis zwischen den An­
legern und der Gesellschaft regeln. 
Die Vertragsbedingungen umfassen 
einen allgemeinen und einen beson­
deren Teil („Allgemeine” und „Beson­
dere Vertragsbedingungen”). Die Ver­
wendung der Vertragsbedingungen 
für ein Sondervermögen unterliegt 
grundsätzlich der Genehmigungs­
pflicht der Bundesanstalt für Finanz­
dienstleistungsaufsicht (BaFin). Eine 
Ausnahme hiervon bildet lediglich die 
Vorschrift in den „Besonderen Ver­
tragsbedingungen”, die die Vergütun­
gen und Aufwendungserstattungen 
zum Gegenstand hat, mit denen das 
Sondervermögen belastet werden 
kann. Für das Sondervermögen KAS 
Euro Anlagefonds Asset Allocation ist 
das § 8 der „Besonderen Vertragsbe­
dingungen”. Einzelheiten zu den Ver­
gütungen und Aufwendungserstattun­
gen sind den Kapiteln „Ausgabe- und 
Rücknahmepreise und Kosten“ sowie 
„Verwaltungs- und sonstige Kosten” 
zu entnehmen. 

1.1. Verkaufsunterlagen 
Der ausführliche und vereinfachte Ver­
kaufsprospekt, die Vertragsbeding­
ungen sowie die aktuellen Jahres- und 
Halbjahresberichte sind kostenlos 
erhältlich bei der KAS Investment 
Servicing GmbH, Biebricher Allee 2, 
65187 Wiesbaden oder über 
http://kis.kasbank.com/ 
bzw. http://kis.kasbank.nl/.

Zusätzliche Informationen über die An­
lagegrenzen des Risikomanagements 
dieser Sondervermögen, die Risiko­
managementmethoden und die jüngs­
ten Entwicklungen bei den Risiken und 
Renditen der wichtigsten Kategorien 
von Vermögensgegenständen sind in 
elektronischer Form im Internet unter
http://kis.kasbank.com/ bzw. 
http://kis.kasbank.nl/ 
oder bei der Gesellschaft erhältlich. 

1.2. Vertragsbedingungen 
Die Vertragsbedingungen sind in die­
sem Prospekt abgedruckt. 

Die Vertragsbedingungen können von 
der Gesellschaft geändert werden. 
Änderungen der Vertragsbedingungen, 
mit Ausnahme der Regelungen zu 
den Vergütungen und Aufwendungs­
erstattungen, bedürfen der Geneh­
migung durch die BaFin. Änderungen 
der Anlagegrundsätze des Sonder­
vermögens bedürfen zusätzlich der 
Genehmigung durch den Aufsichtsrat 
der Gesellschaft. 

Die vorgesehenen Änderungen wer­
den im elektronischen Bundesan­
zeiger und darüber hinaus in einer 
hinreichend verbreiteten Wirtschafts- 
oder Tageszeitung oder im Internet 
unter http://kis.kasbank.com/ bzw. 
http://kis.kasbank.nl/ 
bekannt gemacht. 

Die Änderungen treten frühestens am 
Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Änderungen von Regelungen zu 
den Vergütungen und Aufwendungs­
erstattungen treten frühestens sechs 
Monate nach ihrer Bekanntmachung 
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in Kraft, wenn nicht mit Zustimmung 
der Bundesanstalt für Finanzdienst­
leistungsaufsicht ein früherer Zeit­
punkt bestimmt wurde. Änderungen 
der bisherigen Anlagegrundsätze des 
Sondervermögens treten ebenfalls 
frühestens sechs Monate nach Be­
kanntmachung in Kraft und sind nur 
unter der Bedingung zulässig, dass 
die Gesellschaft den Anlegern an­
bietet, ihre Anteile gegen Anteile an 
Sondervermögen mit vergleichbaren 
Anlagegrundsätzen kostenlos umzu­
tauschen, sofern derartige Sonder­
vermögen von der Kapitalanlagege­
sellschaft verwaltet werden. 

2. �Verwaltungs­
gesellschaft 

2.1. Firma, Rechtsform und Sitz 
Das Sondervermögen wird von der 
am 23. September 1998 gegründe­
ten KAS Investment Servicing GmbH 
(bis zum 30. Juni 2008 unter der Fir­
mierung Delta Lloyd Investment Ma­
nagers GmbH) mit Sitz in Wiesbaden 
verwaltet. 

Die KAS Investment Servicing GmbH 
ist eine Kapitalanlagegesellschaft im 
Sinne des InvG in der Rechtsform 
einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH). 

Die KAS Investment Servicing GmbH 
darf seit September 1998 neben 
Wertpapier-Sondervermögen auch 
Grundstücks-, Geldmarkt- und Invest­
mentfondsanteil-Sondervermögen 
verwalten. 

Nach der Anpassung an das Invest­
mentgesetz darf die Gesellschaft seit 
01.01.2004 Richtlinienkonforme und 
weiterhin Altersvorsorge- Sonderver­
mögen verwalten. Seit dem 19. Au­
gust 2005 liegt der Gesellschaft 
des Weiteren die Genehmigung zur 
Verwaltung Gemischter Sonderver­
mögen vor. 

2.2. �Geschäftsführung,  
Aufsichtsrat, Eigenkapital 

Nähere Angaben über die Geschäfts­
führung, die Zusammensetzung des 
Aufsichtsrates und den Gesellschaf­
terkreis sowie über die Höhe des ge­
zeichneten und eingezahlten Kapitals 
finden Sie am Schluss des Verkaufs­
prospekts. 

2.3. Wohlverhaltensregeln 
Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, 
die vom BVI Bundesverband Invest­
ment und Asset Management e. V., 
Frankfurt am Main, veröffentlichten 
Wohlverhaltensregeln zu beachten. 
Diese Wohlverhaltensregeln formu­
lieren einen Standard guten und ver­
antwortungsvollen Umgangs mit dem 
Kapital und den Rechten der Anleger. 
Sie stellen dar, wie die Kapitalanlage- 
bzw. Verwaltungsgesellschaften den 
gesetzlichen Verpflichtungen gegen­
über Anlegern nachkommen und wie 
sie deren Interessen Dritten gegen­
über vertreten. Soweit sich aus diesen 
Anforderungen ein Anpassungsbedarf 
für den Verkaufsprospekt ergibt, so 
werden diese bei Neudruck berück­
sichtigt. Die Gesellschaft hat ferner 
Maßnahmen ergriffen, um Anleger 
vor Nachteilen zu schützen, die durch 
das sogenannte „market trading“ 
entstehen können. Hierunter wer­
den kurzfristige Umsätze in Anteilen 
verstanden, die die Wertentwicklung 
eines Sondervermögens aufgrund der 
Größe und Häufigkeit der Umsätze 
durch auf Ebene des Sondervermö­
gens anfallende Transaktionskosten 
beeinträchtigen. Vor diesem Hinter­
grund werden die Anteilscheinumsät­
ze einerseits regelmäßig beobachtet 
und ausgewertet, andererseits wur­
den interne Regelungen für Mitar­
beiter der Gesellschaft erlassen, die 
eine Veräußerung von Fondsanteilen 
innerhalb von kurzen Zeiträumen ver­
bieten.

3. Depotbank 

Das Investmentgesetz sieht eine Tren­
nung der Verwaltung und der Verwah­
rung des Sondervermögens vor. Mit 
der Verwahrung der Vermögensge­
genstände der Sondervermögen hat 
die Gesellschaft ein Kreditinstitut als 
Depotbank beauftragt. Die Depotbank 
verwahrt die Vermögensgegenstände 
in Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten. 
Sie hat insbesondere dafür zu sorgen, 
dass die Ausgabe und die Rücknahme 
von Anteilen und die Berechnung des 
Wertes der Anteile den Vorschriften 
des Investmentgesetzes und den Ver­
tragsbedingungen entsprechen. Wei­
terhin hat sie darauf zu achten, dass 
bei den für das Sondervermögen ge­
tätigten Geschäften der Gegenwert 
innerhalb der üblichen Fristen in ihre 
Verwahrung gelangt und die Erträge 
des Sondervermögens gemäß den 
Vorschriften des Investmentgeset­
zes und den Vertragsbedingungen 
verwendet werden. Sie hat darüber 
hinaus zu prüfen, ob die Anlage von 
Vermögensgegenständen auf Sperr­
konten eines anderen Kreditinstitutes 
mit dem Investmentgesetz und den 
Vertragsbedingungen vereinbar ist. 
Wenn dies der Fall ist, hat sie ihre 
Zustimmung zu der Anlage zu ertei­
len. 

Der Wert des Sondervermögens so­
wie der Wert der Anteile werden von 
der Gesellschaft unter Kontrolle der 
Depotbank ermittelt.

Für das Sondervermögen KAS Euro 
Anlagefonds Asset Allocation hat die 
KAS BANK N.V. – German Branch, 
Biebricher Allee 2, 65187 Wies­
baden, die Funktion der Depotbank 
übernommen.

Die Depotbank ist eine deutsche 
Zweigniederlassung eines Kreditins­
tituts nach niederländischem Recht. 
Ihre Haupttätigkeit liegt auf dem Cus­
tody- und Depotbankgeschäft. 
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4. �Vertriebs­
beschränkungen 

Dieser Verkaufsprospekt, die in ihm 
genannten Informationen und die 
Anteile an den von der KAS Invest­
ment Servicing GmbH verwalteten 
Sondervermögen sind aufgrund US-
aufsichtsrechtlicher Beschränkungen 
nicht für den Vertrieb in den Vereinig­
ten Staaten von Amerika oder an bzw. 
zugunsten von US-Bürgern bestimmt. 
Dies betrifft sowohl Personen, die 
Staatsangehörige der Vereinigten 
Staaten von Amerika sind oder dort 
ihr Domizil haben und / oder dort steu­
erpflichtig sind. Ferner sind von die­
ser Regelung Personengesellschaften 
und Kapitalgesellschaften erfasst, die 
gemäß den Gesetzen der Vereinigten 
Staaten von Amerika bzw. eines Bun­
desstaates, Territoriums oder einer 
Besitzung der Vereinigten Staaten 
von Amerika gegründet wurden. 

5. Sondervermögen 

Das Sondervermögen KAS Euro An-
lagefonds Asset Allocation wurde am 
1. November 2010 für unbestimmte 
Dauer aufgelegt. Die Anleger sind an 
den Vermögensgegenständen des 
Sondervermögens entsprechend der 
Anzahl ihrer Anteile als Miteigentü­
mer nach Bruchteilen beteiligt.

5.1. Anlageziel 
Das Sondervermögen KAS Euro An-
lagefonds Asset Allocation strebt als 
Anlageziel mittel- bis langfristig einen 
wachstumsorientierten Wertzuwachs 
an. Das Sondervermögen investiert 
überwiegend in internationale Invest­
mentanteile und ist regelmäßig hoch 
investiert. 

Dabei achtet die Gesellschaft stets 
auf eine Streuung des Risikos. Den­
noch muss entsprechend der jewei­
ligen Marktsituation mit stärkeren 
Anteilpreisschwankungen gerechnet 
werden. 

Für das Sondervermögen KAS Euro 
Anlagefonds Asset Allocation werden 
mindestens 51 % des Wertes des 
Sondervermögens in Zielfondsantei­
len nach § 1 Nr. 4 der Besonderen 
Vertragsbedingungen angelegt, wobei 
die Zielfondswährung auf Euro lauten 
muss. 

Hierbei ist es der Gesellschaft ge­
stattet, für das Sondervermögen 
insbesondere auch in Zielfonds zu in­
vestieren, die ebenfalls von der KAS 
Investment Servicing GmbH verwal­
tet werden.

5.2. Anlagegrundsätze
Für das Sondervermögen KAS Euro 
Anlagefonds Asset Allocation können 
jeweils erworben werden:

1.	 Wertpapiere gemäß § 47 InvG,

2.	Geldmarktinstrumente 
	 gemäß § 48 InvG,

3.	Bankguthaben gemäß § 49 InvG,

4.	 Investmentanteile 
	 gemäß § 50 InvG,

5.	Derivate gemäß § 51 InvG,

6.	Sonstige Anlageinstrumente 
	 gemäß § 52 InvGIm 

Einzelnen dürfen für das Sonderver­
mögen KAS Euro Anlagefonds Asset 
Allocation folgende Zielfondsanteile 
erworben werden: Mindestens 51 % 
des Wertes des Sondervermögens 
werden in Zielfondsanteilen nach § 1 
Nr.4 angelegt, wobei die Zielfonds­
währung auf Euro lauten muss. Die 
Regelungen des § 11 Nr. 8 der „All­
gemeinen Vertragsbedingungen“ blei­
ben hiervon unberührt. Für das Son­
dervermögen werden bis zu 49 % in 
Wertpapiere nach Maßgabe des § 5 
der „Allgemeinen Vertragsbedingun­
gen“ gehalten; Wertpapiere können 
auch auf Fremdwährung lauten. Die 
in Pension genommenen Wertpapiere 
sind auf die Anlagegrenzen des § 60 

Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen. Für 
das Sondervermögen werden bis zu 
49 % in Geldmarktinstrumenten im 
Sinne von § 6 der „Allgemeinen Ver­
tragsbedingungen“ erworben; Geld­
marktinstrumente können auch auf 
Fremdwährung lauten. Die in Pension 
genommenen Geldmarktinstrumente 
sind auf die Anlagegrenzen des § 60 
Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen. Für 
das Sondervermögen werden bis zu 
49 % in Bankguthaben nach Maßgabe 
des § 7 der „Allgemeinen Vertrags­
bedingungen“ gehalten; Bankgutha­
ben können auch auf Fremdwährung 
lauten. Hierbei sind Beträge, die die 
Gesellschaft als Pensionsnehmer ge­
zahlt hat, anzurechnen. Für das Son­
dervermögen dürfen sowohl Anteile 
an Zielfonds, die von der Gesellschaft 
oder einer anderen Gesellschaft, mit 
der die Gesellschaft durch eine we­
sentliche unmittelbare oder mittelba­
re Beteiligung verbunden ist, aufge­
legt worden sind, als auch Anteile an 
Zielfonds erworben werden, die von 
einer anderen Gesellschaft aufgelegt 
worden sind. Die Gesellschaft wird 
in Zielfonds investieren, deren Anla­
gestrategie auf die Erwirtschaftung 
von positiven Renditen ausgerichtet 
ist. Es dürfen als Zielfonds nur sol­
che Teilfonds einer sogenannten Um­
brella-Konstruktion erworben werden, 
auf die ein Haftungsdurchgriff für auf 
andere Teilfonds entfallende Verbind­
lichkeiten ausgeschlossen ist. Die 
Gesellschaft kann im Rahmen der 
Verwaltung des Sondervermögens 
Derivate gemäß § 9 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ einsetzen. Die 
Gesellschaft kann bis zu 10 % des 
Wertes des Sondervermögens in 
sonstige Anlageinstrumente gemäß 
§ 10 der „Allgemeinen Vertragsbedin­
gungen“ erwerben.

5.3. �Anlageinstrumente der  
Sondervermögen im Einzelnen

5.4. Wertpapiere
Die Gesellschaft darf für Rechnung 
des Sondervermögens Wertpapiere 
in- und ausländischer Aussteller er­
werben.
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1. wenn sie an einer Börse in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Uni­
on oder in einem anderen Vertrags­
staat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel zugelassen oder dort an ei­
nem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, 

2. wenn sie an einer der von der Bun­
desanstalt für Finanzdienstleistungs­
aufsicht zugelassenen Börsen zum 
Handel zugelassen oder an einem 
der von der Bundesanstalt für Finanz­
dienstleistungsaufsicht zugelassenen 
organisierten Märkte zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, 

Wertpapiere aus Neuemissionen 
dürfen erworben werden, wenn nach 
ihren Ausgabebedingungen die Zu­
lassung zu einer der unter 1. und 2. 
genannten Börsen oder organisierten 
Märkte beantragt werden muss, und 
die Zulassung oder Einbeziehung in­
nerhalb eines Jahres nach Ausgabe 
erfolgt. Zusätzlich sind die Voraus­
setzungen des § 47 Abs. 1 Satz 2 
InvG zu erfüllen. 

Außerdem dürfen Wertpapiere auch 
in Form von Aktien erworben werden, 
die dem Sondervermögen bei einer 
Kapitalerhöhung aus Gesellschafts­
mitteln zustehen, in Form von An­
teilen an geschlossenen Fonds, die 
die in § 47 Abs. 1 Nr. 7 InvG oder in 
Form von Finanzinstrumenten, die die 
in § 47 Abs. 1 Nr. 8 InvG genannten 
Kriterien erfüllen, oder in Ausübung 
von Bezugsrechten, die zum Sonder­
vermögen gehören. 

Als Wertpapiere gelten auch Bezugs­
rechte, sofern sich die Wertpapiere, 
aus denen die Bezugsrechte herrüh­
ren, im Sondervermögen befinden 
können. 

5.5. Geldmarktinstrumente
Geldmarktinstrumente sind Instru­
mente, die üblicherweise auf dem 
Geldmarkt gehandelt werden, sowie 

verzinsliche Wertpapiere, die zum 
Zeitpunkt ihres Erwerbs für das Son­
dervermögen eine Laufzeit bzw. Rest­
laufzeit von höchstens 397 Tagen 
haben. Sofern ihre Laufzeit länger als 
397 Tage ist, muss ihre Verzinsung 
regelmäßig, mindestens einmal in 
397 Tagen marktgerecht angepasst 
werden. Geldmarktinstrumente sind 
auch Instrumente, deren Risikoprofil 
dem Risikoprofil solcher Wertpapiere 
entspricht. 

Für das Sondervermögen dürfen Geld­
marktinstrumente erworben werden,

1. wenn sie an einer Börse in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Uni­
on oder einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäi­
schen Wirtschaftsraum zum Handel 
zugelassen oder dort an einem ande­
ren organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind,

2. wenn sie an einer der von der Bun­
desanstalt für Finanzdienstleistungs­
aufsicht zugelassenen Börsen zum 
Handel zugelassen oder an einer der 
von der Bundesanstalt zugelassenen 
organisierten Märkte zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind,

3. wenn sie von den Europäischen 
Gemeinschaften, dem Bund, einem 
Sondervermögen des Bundes, einem 
Land, einem anderen Mitgliedstaat 
oder einer anderen zentralstaatlichen, 
regionalen oder lokalen Gebietskör­
perschaft oder der Zentralbank ei­
nes Mitgliedstaats der Europäischen 
Union, der Europäischen Zentralbank 
oder der Europäischen Investitions­
bank, einem Drittstaat oder, sofern 
dieser ein Bundesstaat ist, einem 
Gliedstaat dieses Bundesstaates 
oder von einer internationalen öf­
fentlich-rechtlichen Einrichtung, der 
mindestens ein Mitgliedstaat der Eu­
ropäischen Union angehört, begeben 
oder garantiert werden,

4. die von einem Unternehmen be­
geben werden, dessen Wertpapiere 

auf den unter den Nummern 1 und 
2 bezeichneten Märkten gehandelt 
werden,

5. die von einem Kreditinstitut, das 
nach dem Europäischen Gemein­
schaftsrecht festgelegten Kriterien 
einer Aufsicht unterstellt ist, oder 
einem Kreditinstitut, das Aufsichts­
bestimmungen, die nach Auffassung 
der Bundesanstalt für Finanzdienst­
leistungsaufsicht denjenigen des 
Gemeinschaftsrechts gleichwertig 
sind, unterliegt und diese einhält, be­
geben oder garantiert werden,

6. Die von anderen Emittenten be­
geben werden und es sich bei dem 
jeweiligen Emittenten handelt

a) um ein Unternehmen mit einem 
Eigenkapital von mindestens 10 Mil­
lionen Euro, das seinen Jahresab­
schluss nach den Vorschriften der 
Vierten Richtlinie 78 / 660 / EWG 
des Rates vom 25. Juli 1978 über 
den Jahresabschluss von Gesell­
schaften bestimmter Rechtsformen, 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2006 / 43 / EG des Europäischen Par­
laments und des Rates vom 17. Mai 
2006, erstellt und veröffentlicht,

b) um einen Rechtsträger, der inner­
halb einer eine oder mehrere börsen­
notierte Gesellschaften umfassenden 
Unternehmensgruppe für die Finan­
zierung dieser Gruppe zuständig ist, 
oder

c) um einen Rechtsträger, der die 
wertpapiermäßige Unterlegung von 
Verbindlichkeiten durch Nutzung einer 
von der Bank eingeräumten Kreditlinie 
finanzieren soll. Für die wertpapier­
mäßige Unterlegung und die von einer 
Bank eingeräumte Kreditlinie gilt Arti­
kel 7 der Richtlinie 2007 / 16 / EG.
 
Sämtliche genannten Geldmarkt­
instrumente dürfen nur erworben 
werden, wenn sie die Voraussetzun­
gen des Artikels 4 Abs. 1 und 2 der 
Richtlinie 2007 / 16 / EG erfüllen. Für 
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Geldmarktinstrumente im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 1 und 2 gilt zusätz­
lich Artikel 4 Abs. 3 der Richtlinie 
2007 / 16 / EG. 

Für Geldmarktinstrumente im Sinne 
des Absatzes 1 Nr. 3 bis 6 müssen 
ein ausreichender Einlagen- und An­
legerschutz bestehen, z. B. in Form 
eines Investmentgrade-Ratings und 
zusätzlich die Kriterien des Artikels 5 
der Richtlinie 2007 / 16 / EG erfüllt 
sein. Als „Investmentgrade“ bezeich­
net man eine Benotung mit „BBB“ 
bzw. „Baa“ oder besser im Rahmen 
der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch 
eine Rating-Agentur.

Für den Erwerb von Geldmarktinstru­
menten, die von einer regionalen oder 
lokalen Gebietskörperschaft eines 
Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder von einer internationa­
len öffentlich-rechtlichen Einrichtung 
im Sinne des Abs. 1 Nr. 3 begeben 
werden, aber weder von diesem Mit­
gliedstaat oder, wenn dieser ein Bun­
desstaat ist, einem Gliedstaat dieses 
Bundesstaates garantiert werden, 
und für den Erwerb von Geldmarkt­
instrumenten nach Abs. 1 Nr. 4 und 
6 gilt Artikel 5 Abs. 2 der Richtlinie 
2007 / 16 / EG; für den Erwerb aller 
anderen Geldmarktinstrumente nach 
Abs. 1 Nr. 3 außer Geldmarktinst­
rumenten, die von der Europäischen 
Zentralbank oder der Zentralbank 
eines Mitgliedstaates der Europä­
ischen Union begeben oder garan­
tiert wurden, gilt Artikel 5 Abs. 4 
der Richtlinie 2007 / 16 / EG. Für den 
Erwerb von Geldmarktinstrumenten 
nach Abs. 1 Nr. 5 gelten Artikel 5 
Abs. 3 und, wenn es sich um Geld­
marktinstrumente handelt, die von 
einem Kreditinstitut, das Aufsichts­
bestimmungen, die nach Auffassung 
der Bundesanstalt denjenigen des 
Europäischen Gemeinschaftsrechts 
gleichwertig sind, unterliegt und 
diese einhält, begeben oder garan­
tiert werden, Artikel 6 der Richtlinie 
2007 / 16 / EG.

5.6. �Anlagegrenzen für Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente

Die Gesellschaft darf in Geldmarkt­
instrumente bis zu 49 % des Sonder­
vermögens anlegen. Die Gesellschaft 
darf in Wertpapiere und Geldmarkt­
instrumente desselben Ausstellers 
(Schuldners) bis zu 10 % des Son­
dervermögens anlegen. Dabei darf 
der Gesamtwert der Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente dieser 
Aussteller (Schuldner) 40 % des 
Sondervermögens nicht übersteigen. 
Darüber hinaus dürfen lediglich 5 % 
des Sondervermögens in Wertpapie­
re und Geldmarktinstrumente dessel­
ben Ausstellers angelegt werden. 

In Schuldverschreibungen, Schuld­
scheindarlehen und Geldmarktinstru­
menten besonderer öffentlicher Aus­
steller im Sinne des § 60 Abs. 2 Satz 
1 InvG darf die Gesellschaft jeweils bis 
zu 35 % des Wertes des Sonderver­
mögens anlegen. In gedeckte Schuld­
verschreibungen darf die Gesellschaft 
jeweils bis zu 25 % des Wertes des 
Sondervermögens anlegen. Sofern in 
diese Schuldverschreibungen mehr 
als 5 % des Wertes des Sonderver­
mögens angelegt werden, so darf 
der Gesamtwert dieser Schuldver­
schreibungen 80 % des Wertes des 
Sondervermögens nicht übersteigen. 
Die Gesellschaft darf höchstens 20 % 
des Wertes des Sondervermögens in 
eine Kombination der folgenden Ver­
mögensgegenstände anlegen:

•	�von ein und derselben Einrichtung 
begebene Wertpapiere und Geld­
marktinstrumente,

•	Einlagen bei dieser Einrichtung,

•	 �Anrechnungsbeträgen für das Kon­
trahentenrisiko der mit dieser Ein­
richtung eingegangenen Geschäfte 
in Derivaten, die nicht zum Handel 
an einer Börse zugelassen oder in 
einen anderen organisierten Markt 
einbezogen sind. Bei besonderen öf­
fentlichen Ausstellern im Sinne des 
§ 60 Abs. 2 Satz 1 InvG darf eine 

Kombination der in Satz 1 genann­
ten Vermögensgegenstände 35 % 
des Wertes des Sondervermögens 
nicht übersteigen. 

Bis zu 10 % des Wertes des Son­
dervermögens darf die Gesellschaft 
insgesamt anlegen in

•	�Wertpapiere, die nicht zum Handel 
an einer Börse zugelassen oder an 
einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbe­
zogen sind, im Übrigen jedoch die 
Kriterien des § 52 Abs. 1 Nr. 1 InvG 
erfüllen,

•	�Geldmarktinstrumenten von Aus­
stellern, die nicht den Anforderun­
gen des § 48 genügen, sofern die 
Geldmarktinstrumente die Voraus­
setzungen des § 52 Abs. 1 Nr. 2 
InvG erfüllen,

•	�Aktien aus Neuemissionen, deren 
geplante Zulassung noch nicht er­
folgt ist,

•	� Schuldscheindarlehen, die nach dem 
Erwerb für das Sondervermögen 
mindestens zweimal abgetreten wer­
den können und gewährt wurden:

a) dem Bund, einem Sondervermögen 
des Bundes, einem Land, den Euro­
päischen Gemeinschaften oder einem 
Staat, der Mitglied der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung ist,

b) einer anderen inländischen Gebiets­
körperschaft oder einer Regionalre­
gierung oder örtlichen Gebietskörper­
schaft eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaats des Abkom­
mens über den Europäischen Wirt­
schaftsraum, für die nach Artikel 
44 der Richtlinie 2000 / 12 / EG des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. März 2000 über die 
Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit 
der Kreditinstitute die Gewichtung 
Null bekannt gegeben worden ist,
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c) sonstigen Körperschaften oder 
Anstalten des öffentlichen Rechts mit 
Sitz im Inland oder in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Uni­
on oder einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäi­
schen Wirtschaftsraum,

d) Unternehmen, die Wertpapiere 
ausgegeben haben, die an einem or­
ganisierten Markt im Sinne von § 2 
Abs. 5 des Wertpapierhandelsge­
setzes zum Handel zugelassen oder 
die an einem anderen organisierten 
Markt, der die wesentlichen Anforde­
rungen an geregelte Märkte im Sinne 
der in § 52 Abs. 1 Nr. 4 d) InvG ge­
nannten Richtlinien erfüllt, sind, oder

e) anderen Schuldnern, sofern eine 
der in Buchstabe a) bis c) bezeich­
neten Stellen die Gewährleistung für 
die Verzinsung und Rückzahlung über­
nommen hat.

5.7. Bankguthaben
Bis zu 49 % des Wertes des Sonder­
vermögens dürfen in Bankguthaben 
angelegt werden, die eine Laufzeit 
von höchstens zwölf Monaten haben. 
Diese Guthaben sind auf Sperrkonten 
bei einem Kreditinstitut mit Sitz in ei­
nem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zu 
unterhalten. Nach Maßgabe der Be­
sonderen Vertragsbedingungen kön­
nen sie auch bei einem Kreditinstitut 
mit Sitz in einem Drittstaat unterhal­
ten werden.

Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % 
des Wertes des Sondervermögens in 
Bankguthaben bei je einem Kreditins­
titut anlegen.

Hierbei sind Beträge, die die Gesell­
schaft als Pensionsnehmer gezahlt 
hat, anzurechnen.

5.8. Investmentanteile
Die Gesellschaft investiert in Anteile 
an anderen Sondervermögen nach 
Maßgabe des § 50 InvG. Diese ande­

ren Sondervermögen dürfen nach ih­
ren Vertragsbedingungen höchstens 
bis zu 10 % in Anteile an anderen 
Sondervermögen investieren. Es kön­
nen Anteile an inländischen richtlini­
enkonformen und nicht-richtlinienkon­
formen Sondervermögen erworben 
werden sowie richtlinienkonforme 
EG-Investmentanteile und andere 
ausländische Investmentanteile. Die 
Anteile müssen täglich zurückgege­
ben werden dürfen. 

In Anteilen an einem einzigen Invest­
mentvermögen dürfen gemäß § 50 
InvG nur bis zu 20 % des Wertes des 
Sondervermögens angelegt werden; 
in nicht-richtlinienkonforme Invest­
mentvermögen dürfen insgesamt nur 
bis zu 30 % des Wertes des Sonder­
vermögens angelegt werden. 

Die Gesellschaft darf für Rechnung 
des Sondervermögens nicht mehr 
als 25 % der ausgegebenen Anteile 
eines anderen Investmentvermögens 
erwerben.

5.9. Derivate
5.10. Qualifizierter Ansatz
Die Gesellschaft darf – vorbehaltlich 
eines geeigneten Risikomanagement­
systems – in jegliche Derivate oder 
Finanzinstrumente mit derivativer 
Komponente im Sinne des Artikels 10 
Abs. 1 der Richtlinie 2007 / 16 / EG in­
vestieren, die von Vermögensgegen­
ständen, die für das Sondervermögen 
erworben werden dürfen, oder von 
Finanzindizes im Sinne des Artikels 
9 Abs. 1 der Richtlinie 2007 / 16 / EG, 
Zinssätzen, Wechselkursen oder 
Währungen abgeleitet sind. Hierzu 
zählen insbesondere Optionen, Fi­
nanzterminkontrakte und Swaps so­
wie Kombinationen hieraus.

Die Gesellschaft darf für das Son­
dervermögen KAS Euro Anlagefonds 
Asset Allocation Derivatgeschäfte 
zum Zwecke der Absicherung, der ef­
fizienten Portfoliosteuerung und der 
Erzielung von Zusatzerträgen, d. h. 
auch zu spekulativen Zwecken, täti­

gen. Durch den Einsatz von Derivaten 
darf das Marktrisikopotenzial des 
Sondervermögens verdoppelt werden. 
Unter dem Marktrisiko versteht man 
das Risiko, das sich aus der ungünsti­
gen Entwicklung von Marktpreisen für 
das Sondervermögen ergibt. Bei der 
Ermittlung des Marktrisikopotenzials 
für den Einsatz der Derivate wendet 
die Gesellschaft den qualifizierten 
Ansatz im Sinne der Derivateverord­
nung an. 

Die mit dem Einsatz von Derivaten 
verbundenen Risiken werden durch 
ein Risikomanagement-Verfahren ge­
steuert, das es erlaubt, das mit der 
Anlageposition verbundene Risiko 
sowie den jeweiligen Anteil am Ge­
samtrisikoprofil des Anlageportfolios 
jederzeit zu überwachen und zu mes­
sen. Der potenzielle Risikobetrag für 
das Marktrisiko darf den maximalen 
Wert von 200 % nicht überschreiten.

5.11. Optionsgeschäfte
Die Gesellschaft darf für Rechnung 
des Sondervermögens im Rahmen der 
Anlagegrundsätze Optionsgeschäfte 
beinhalten, dass einem Dritten gegen 
Entgelt (Optionsprämie) das Recht 
eingeräumt wird, während einer be­
stimmten Zeit oder am Ende eines 
bestimmten Zeitraums zu einem von 
vornherein vereinbarten Preis (Basis­
preis) die Lieferung oder Abnahme 
von Vermögensgegenständen oder 
die Zahlung eines Differenzbetrages 
zu verlangen, oder auch die entspre­
chenden Optionsrechte zu erwerben. 
Vorgesehene Basiswerte für Options­
geschäfte sind alle in § 1 Nr. 1 und 2 
der „Besonderen Vertragsbedingun­
gen“ des Sondervermögens genann­
ten Vermögensgegenstände sowie 
anerkannte Finanzindizes, Zinssätze, 
Wechselkurse oder Währungen. Op­
tionsgeschäfte auf Schuldscheindar­
lehen gemäß § 52 Nr. 4 InvG dürfen 
nicht abgeschlossen werden.

5.12. Terminkontrakte
Die Gesellschaft darf für Rechnung 
des Sondervermögens im Rahmen 
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der Anlagegrundsätze Terminkon­
trakte auf alle in § 1 Nr. 1 und 2 der 
„Besonderen Vertragsbedingungen“ 
des Sondervermögens genannten 
Vermögensgegenstände sowie an­
erkannte Finanzindizes, Zinssätze, 
Wechselkurse oder Währungen kau­
fen und verkaufen. Terminkontrakte 
auf Schuldscheindarlehen gemäß 
§ 52 Nr. 4 InvG dürfen nicht abge­
schlossen werden. Terminkontrakte 
sind für beide Vertragspartner un­
bedingt verpflichtende Vereinbarun­
gen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
dem Fälligkeitsdatum, oder innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes, eine 
bestimmte Menge eines bestimm­
ten Basiswerts zu einem im Voraus 
vereinbarten Preis zu kaufen bzw. zu 
verkaufen.

5.13. Swaps
Die Gesellschaft darf für Rechnung 
des Sondervermögens im Rahmen 
der Anlagegrundsätze

•	Zins- und
•	Währungs-Swapgeschäfte 
	 abschließen.

Swapgeschäfte sind Tauschverträge, 
bei denen die dem Geschäft zugrunde 
liegenden Zahlungsströme oder Risi­
ken zwischen den Vertragspartnern 
ausgetauscht werden.

5.14. Swaptions
Swaptions sind Optionen auf Swaps. 
Eine Swaption ist das Recht, nicht 
aber die Verpflichtung, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt oder inner­
halb einer bestimmten Frist in einen 
hinsichtlich der Konditionen genau 
spezifizierten Swap einzutreten. Für 
Rechnung dieses Sondervermögens 
dürfen nur solche Swaptions erwor­
ben werden, die sich aus den oben 
beschriebenen Optionen und Swaps 
zusammensetzen. Im Übrigen gelten 
die Ausführungen zu Swaps entspre­
chend.

5.15. �In Wertpapieren  
verbriefte Finanzinstrumente

Für die Sondervermögen werden kei­

ne in Wertpapieren verbrieften Finan­
zinstrumente erworben.

5.16. OTC-Derivatgeschäfte
Die Gesellschaft darf sowohl Derivat­
geschäfte tätigen, die an einer Börse 
zum Handel zugelassen oder in einen 
anderen organisierten Markt einbezo­
gen sind, als auch sogenannte Over-
the-counter (OTC)-Geschäfte.

Derivatgeschäfte, die nicht zum Han­
del an einer Börse zugelassen oder 
in einen anderen organisierten Markt 
einbezogen sind, darf die Gesellschaft 
nur mit geeigneten Kreditinstituten 
oder Finanzdienstleistungsinstituten 
auf der Basis standardisierter Rah­
menverträge tätigen. Bei außerbörs­
lich gehandelten Derivaten wird das 
Kontrahentenrisiko bezüglich eines 
Vertragspartners auf 5 % des Wertes 
des Sondervermögens beschränkt. Ist 
der Vertragspartner ein Kreditinstitut 
mit Sitz in der Europäischen Union, 
dem Europäischen Wirtschaftsraum 
oder einem Drittstaat mit vergleich­
barem Aufsichtsniveau, so darf das 
Kontrahentenrisiko bis zu 10 % des 
Wertes des Sondervermögens be­
tragen. Außerbörslich gehandelte 
Derivatgeschäfte, die mit einer zen­
tralen Clearingstelle einer Börse oder 
eines anderen organisierten Marktes 
als Vertragspartner abgeschlossen 
werden, werden auf die Kontrahen­
tengrenzen nicht angerechnet, wenn 
die Derivate einer täglichen Bewer­
tung zu Marktkursen mit täglichem 
Margin-Ausgleich unterliegen.

5.17. Darlehensgeschäfte
Die im Sondervermögen vorhandenen 
Vermögensgegenstände können dar­
lehensweise gegen marktgerechtes 
Entgelt an Dritte übertragen werden. 
Werden die Vermögensgegenstände 
auf unbestimmte Zeit übertragen, so 
hat die Gesellschaft eine jederzeiti­
ge Kündigungsmöglichkeit. Es muss 
vertraglich vereinbart werden, dass 
nach Beendigung der Darlehenslauf­
zeit dem Sondervermögen Vermö­
gensgegenstände gleicher Art, Güte 

und Menge zurückübertragen werden. 
Voraussetzung für die darlehenswei­
se Übertragung von Vermögensge­
genständen ist, dass dem Sonder­
vermögen ausreichende Sicherheiten 
gewährt werden. Hierzu können Gut­
haben abgetreten oder verpfändet 
bzw. Wertpapiere übereignet oder 
verpfändet werden. Die Erträge aus 
Sicherheiten stehen dem Sonderver­
mögen zu.

Der Darlehensnehmer ist außerdem 
verpflichtet, die Zinsen aus darle­
hensweise erhaltenen Vermögens­
gegenständen bei Fälligkeit an die 
Depotbank für Rechnung des Son­
dervermögens zu zahlen. Werden 
Vermögensgegenstände befristet 
verliehen, so ist dies auf 15 % des 
Wertes des Sondervermögens be­
schränkt. Alle an einen Darlehensneh­
mer übertragenen Vermögensgegen­
stände dürfen 10 % des Wertes des 
Sondervermögens nicht übersteigen. 
Gelddarlehen darf die Gesellschaft 
Dritten für Rechnung des Sonderver­
mögens nicht gewähren.

5.18. Pensionsgeschäfte
Die Gesellschaft darf für Rechnung 
des Sondervermögens Pensions­
geschäfte mit Kreditinstituten und 
Finanzdienstleistungsinstituten mit 
einer Höchstlaufzeit von zwölf Mona­
ten abschließen. Pensionsgeschäfte 
sind nur in Form sogenannter echter 
Pensionsgeschäfte zulässig. Dabei 
übernimmt der Pensionsnehmer die 
Verpflichtung, die Vermögensgegen­
stände zu einem bestimmten oder 
vom Pensionsgeber zu bestimmen­
den Zeitpunkt zurückzuübertragen.

5.19. Kreditaufnahme
Die Aufnahme von kurzfristigen Kre­
diten für gemeinschaftliche Rech­
nung der Anleger ist bis zu 10 % 
des Wertes des Sondervermögens 
zulässig, sofern die Bedingungen der 
Kreditaufnahme marktüblich sind und 
die Depotbank der Kreditaufnahme 
zustimmt.
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6. Bewertung

6.1. �Allgemeine Regeln  
für die Vermögensbewertung von 
an einer Börse zugelassenen / in 
organisiertem Markt gehandel-
ten Vermögensgegenständen

Vermögensgegenstände, die zum 
Handel an Börsen zugelassen sind 
oder in einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen ein­
bezogen sind, sowie Bezugsrechte 
für das Sondervermögen werden zum 
letzten verfügbaren handelbaren Kurs, 
der eine verlässliche Bewertung ge­
währleistet, bewertet, sofern nachfol­
gend unter „Besondere Bewertungs­
regeln“ nicht anders angegeben.
 
6.1.1. �Nicht an Börsen notierte oder 

organisierten Märkten gehan-
delte Vermögensgegenstände 
oder Vermögensgegenstände 
ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder 
zum Handel an Börsen zugelassen sind 
noch in einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen ein­
bezogen sind oder für die kein handel­
barer Kurs verfügbar ist, werden zu 
dem aktuellen Verkehrswert bewer­
tet, der bei sorgfältiger Einschätzung 
nach geeigneten Bewertungsmodellen 
unter Berücksichtigung der aktuellen 
Marktgegebenheiten angemessen ist, 
sofern nachfolgend unter „Besondere 
Bewertungsregeln“ nicht anders an­
gegeben. 

6.2. �Besondere Bewertungsregeln 
für einzelne Vermögensgegen-
stände

6.3. �Nicht notierte Schuldverschrei
bungen und Schuldscheindar-
lehen

Für die Bewertung von Schuldver­
schreibungen, die nicht zum Handel 
an der Börse zugelassen oder in ei­
nem organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind (z. B. 
nicht notierte Anleihen, Commercial 
Papers und Einlagenzertifikate), und 
für die Bewertung von Schuldschein­
darlehen werden die für vergleichbare 

Schuldverschreibungen und Schuld­
scheindarlehen vereinbarten Preise 
und gegebenenfalls die Kurswerte 
von Anleihen vergleichbarer Ausstel­
ler mit entsprechender Laufzeit und 
Verzinsung, erforderlichenfalls mit 
einem Abschlag zum Ausgleich der 
geringeren Veräußerbarkeit, heran­
gezogen. 

6.4. �Geldmarktinstrumente
Bei den im Sondervermögen befindli­
chen Geldmarktinstrumenten werden 
Zinsen und zinsähnliche Erträge so­
wie Aufwendungen (z. B. Verwaltungs­
vergütung, Depotbankvergütung, Prü­
fungskosten, Kosten der Veröffentli­
chung etc.) bis einschließlich des 
Tages vor dem Valutatag berücksich­
tigt.

6.5. �Derivate
6.6. �Optionsrechte und Termin

kontrakte
Die zu einem Sondervermögen gehö­
renden Optionsrechte und die Ver­
bindlichkeiten aus einem Dritten ein­
geräumten Optionsrechten, die zum 
Handel an einer Börse zugelassen 
oder in einen anderen organisierten 
Markt einbezogen sind, werden zu 
dem jeweils letzten verfügbaren Kurs, 
der eine verlässliche Bewertung ge­
währleistet, bewertet.

Das Gleiche gilt für Forderungen und 
Verbindlichkeiten aus für Rechnung 
des Sondervermögens verkauften 
Terminkontrakten. Die zulasten des 
Sondervermögens geleisteten Ein­
schüsse werden unter Einbeziehung 
der am Börsentag festgestellten 
Bewertungsgewinne und Bewertungs­
verluste zum Wert des Sondervermö­
gens hinzugerechnet.

6.7. �Bankguthaben, Festgelder,  
Investmentanteile und Darlehen

Bankguthaben werden grundsätzlich 
zu ihrem Nennwert zuzüglich zuge­
flossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert 
bewertet, sofern das Festgeld jeder­

zeit kündbar ist und die Rückzahlung 
bei der Kündigung nicht zum Nenn­
wert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Investmentanteile werden grundsätz­
lich mit ihrem letzten festgestellten 
Rücknahmepreis angesetzt oder zum 
letzten verfügbaren handelbaren Kurs, 
der eine verlässliche Bewertung ge­
währleistet, bewertet. Stehen diese 
Werte nicht zur Verfügung, werden 
Investmentanteile zu dem aktuellen 
Verkehrswert bewertet, der bei sorg­
fältiger Einschätzung nach geeigneten 
Bewertungsmodellen unter Berück­
sichtigung der aktuellen Marktgege­
benheiten angemessen ist. 

Für die Rückerstattungsansprüche 
aus Darlehensgeschäften ist der je­
weilige Kurswert der als Darlehen 
übertragenen Vermögensgegenstän­
de maßgebend.

6.8. �Auf ausländische Währung  
lautende Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lauten­
de Vermögensgegenstände werden 
unter Zugrundelegung des Morning-
Fixings der Reuters AG um 10.00 
Uhr der Währung in Euro taggleich 
umgerechnet.

7. Risikohinweise

7.1. Allgemeines
Die Vermögensgegenstände, in die 
die Gesellschaft für Rechnung des 
Sondervermögens investiert, enthal­
ten neben den Chancen auf Wert­
steigerung auch Risiken. So können 
Wertverluste auftreten, indem der 
Marktwert der Vermögensgegen­
stände gegenüber dem Einstands­
preis fällt. Veräußert der Anleger 
Anteile des Sondervermögens zu ei­
nem Zeitpunkt, in dem die Kurse der 
in dem Sondervermögen befindlichen 
Vermögensgegenstände gegenüber 
dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs 
gefallen sind, so erhält er das von 
ihm in das Sondervermögen inves­
tierte Geld nicht vollständig zurück. 
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Obwohl das Sondervermögen steti­
ge Wertzuwächse anstrebt, können 
diese nicht garantiert werden. Das 
Risiko des Anlegers ist jedoch auf die 
angelegte Summe beschränkt. Eine 
Nachschusspflicht über das vom An­
leger investierte Geld hinaus besteht 
nicht.

7.2. Mögliches Anlagespektrum
Unter Beachtung der durch das In­
vestmentgesetz und die Vertragsbe­
dingungen vorgegebenen Anlage­
grundsätze und -grenzen, die für das 
Sondervermögen einen sehr weiten 
Rahmen vorsehen, kann die tatsächli­
che Anlagepolitik auch darauf ausge­
richtet sein, schwerpunktmäßig Ver­
mögensgegenstände z. B. nur weniger 
Branchen, Märkte oder Regio­
nen / Länder zu erwerben. Diese Kon­
zentration auf wenige spezielle Anla­
gesektoren kann mit besonderen 
Chancen verbunden sein, denen aber 
auch entsprechende Risiken (z. B. 
Marktenge, hohe Schwankungsbreite 
innerhalb bestimmter Konjunkturzyk­
len) gegenüberstehen. Über den In­
halt der Anlagepolitik informiert der 
Jahresbericht nachträglich für das 
abgelaufene Berichtsjahr.

7.3. Allgemeine Risiken
7.4. �Risiken im Zusammenhang mit 

Zielinvestmentanteilen bzw. 
Dachfonds

Die Risiken der Investmentanteile, 
die für das Sondervermögen erwor­
ben werden, stehen in engem Zu­
sammenhang mit den Risiken der in 
diesen Sondervermögen enthaltenen 
Vermögensgegenstände bzw. der von 
diesen verfolgten Anlagestrategien. 
Die genannten Risiken können jedoch 
durch die Streuung der Vermögensan­
lagen innerhalb der Sondervermögen, 
deren Anteile erworben werden, und 
durch die Streuung innerhalb dieses 
Sondervermögens reduziert werden. 
Da die Manager der einzelnen Ziel­
fonds voneinander unabhängig han­
deln, kann es aber auch vorkommen, 
dass mehrere Zielfonds gleiche oder 
einander entgegengesetzte Anlage­

strategien verfolgen. Hierdurch kön­
nen bestehende Risiken kumulieren, 
und eventuelle Chancen können sich 
gegeneinander aufheben. Es ist der 
Gesellschaft im Regelfall nicht mög­
lich, das Management der Zielfonds 
zu kontrollieren. Deren Anlageent­
scheidungen müssen nicht zwingend 
mit den Annahmen oder Erwartungen 
der Gesellschaft übereinstimmen. 
Der Gesellschaft wird die aktuelle 
Zusammensetzung der Zielfonds oft­
mals nicht zeitnah bekannt sein. Ent­
spricht die Zusammensetzung nicht 
ihren Annahmen oder Erwartungen, 
so kann sie gegebenenfalls erst deut­
lich verzögert reagieren, indem sie 
Zielfondsanteile zurückgibt.

7.5. Marktrisiko
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung 
von Finanzprodukten hängt insbeson­
dere von der Entwicklung der Kapi­
talmärkte ab, die wiederum von der 
allgemeinen Lage der Weltwirtschaft 
sowie den wirtschaftlichen und poli­
tischen Rahmenbedingungen in den 
jeweiligen Ländern beeinflusst wird. 
Auf die allgemeine Kursentwicklung 
insbesondere an einer Börse können 
auch irrationale Faktoren wie Stim­
mungen, Meinungen und Gerüchte 
einwirken.

7.6. Zinsänderungsrisiko
Mit der Investition in festverzinsliche 
Wertpapiere ist die Möglichkeit ver­
bunden, dass sich das Marktzinsni­
veau, das im Zeitpunkt der Begebung 
eines Wertpapiers besteht, ändern 
kann. Steigen die Marktzinsen gegen­
über den Zinsen zum Zeitpunkt der 
Emission, so fallen in der Regel die 
Kurse der festverzinslichen Wertpa­
piere. Fällt dagegen der Marktzins, 
so steigt der Kurs festverzinslicher 
Wertpapiere. Diese Kursentwicklung 
führt dazu, dass die aktuelle Rendite 
des festverzinslichen Wertpapiers 
in etwa dem aktuellen Marktzins 
entspricht. Diese Kursschwankun­
gen fallen jedoch je nach Laufzeit 
der festverzinslichen Wertpapiere 
unterschiedlich aus. Festverzinsliche 

Wertpapiere mit kürzeren Laufzei­
ten haben geringere Kursrisiken als 
festverzinsliche Wertpapiere mit 
längeren Laufzeiten. Festverzinsliche 
Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten 
haben demgegenüber in der Regel 
geringere Renditen als festverzinsli­
che Wertpapiere mit längeren Lauf­
zeiten.

Geldmarktinstrumente besitzen auf­
grund ihrer kurzen Laufzeit von maxi­
mal 397 Tagen tendenziell geringere 
Kursrisiken.

7.7. Adressenausfallrisiko
Durch den Ausfall eines Ausstellers 
oder Kontrahenten können Verluste 
für das Sondervermögen entstehen. 
Das Ausstellerrisiko beschreibt die 
Auswirkung der besonderen Entwick­
lungen des jeweiligen Ausstellers, 
die neben den allgemeinen Tenden­
zen der Kapitalmärkte auf den Kurs 
eines Wertpapiers einwirken. Auch 
bei sorgfältiger Auswahl der Wert­
papiere kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass Verluste durch Vermö­
gensverfall von Ausstellern eintreten. 
Das Kontrahentenrisiko beinhaltet 
das Risiko der Partei eines gegen­
seitigen Vertrages, mit der eigenen 
Forderung teilweise oder vollständig 
auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, 
die für Rechnung eines Sondervermö­
gens geschlossen werden.

7.8. Liquiditätsrisiko
Für das Sondervermögen dürfen 
auch Vermögensgegenstände erwor­
ben werden, die nicht zum amtlichen 
Markt an einer Börse zugelassen 
oder in einen organisierten Markt 
einbezogen sind. Der Erwerb der­
artiger Vermögensgegenstände ist 
mit der Gefahr verbunden, dass es 
insbesondere zu Problemen bei der 
Weiterveräußerung der Vermögens­
gegenstände an Dritte kommen kann.

7.9. �Risiken im Zusammenhang  
mit Derivatgeschäften

Die Gesellschaft darf für das Son­
dervermögen KAS Euro Anlagefonds 
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Asset Allocation zum Zwecke der 
Absicherung, der effizienten Portfo­
liosteuerung und der Erzielung von 
Zusatzerträgen Derivategeschäfte 
tätigen. Dadurch kann sich das Ver­
lustrisiko des Sondervermögens zu­
mindest zeitweise erhöhen. 

Kauf und Verkauf von Optionen sowie 
der Abschluss von Terminkontrakten 
oder Swaps sind mit folgenden Risi­
ken verbunden:

•	�Kursänderungen des Basiswertes 
können den Wert eines Options­
rechts oder Terminkontraktes bis 
hin zur Wertlosigkeit vermindern. 
Durch Wertänderungen des einem 
Swap zugrunde liegenden Vermö­
genswertes kann das Sondervermö­
gen ebenfalls Verluste erleiden.

•	�Der gegebenenfalls erforderliche 
Abschluss eines Gegengeschäfts 
(Glattstellung) ist mit Kosten ver­
bunden.

•	�Durch die Hebelwirkung von Optio­
nen kann der Wert des Fondsver­
mögens stärker beeinflusst werden, 
als dies beim unmittelbaren Erwerb 
der Basiswerte der Fall ist.

•	�Der Kauf von Optionen birgt das 
Risiko, dass die Option nicht aus­
geübt wird, weil sich die Preise 
der Basiswerte nicht wie erwartet 
entwickeln, sodass die vom Sonder­
vermögen gezahlte Optionsprämie 
verfällt. Beim Verkauf von Optionen 
besteht die Gefahr, dass das Son­
dervermögen zur Abnahme von Ver­
mögenswerten zu einem höheren 
als dem aktuellen Marktpreis, oder 
zur Lieferung von Vermögenswer­
ten zu einem niedrigeren als dem 
aktuellen Marktpreis verpflichtet ist. 
Das Sondervermögen erleidet dann 
einen Verlust in Höhe der Preisdif­
ferenz minus der eingenommenen 
Optionsprämie.

•	�Auch bei Terminkontrakten besteht 
das Risiko, dass das Sonderver­

mögen infolge einer unerwarteten 
Entwicklung des Marktpreises bei 
Fälligkeit Verluste erleidet.

7.10. Abwicklungsrisiko
Insbesondere bei der Investition in 
nicht notierte Wertpapiere besteht 
das Risiko, dass die Abwicklung 
durch ein Transfersystem aufgrund 
einer verzögerten oder nicht verein­
barungsgemäßen Zahlung oder Liefe­
rung nicht erwartungsgemäß ausge­
führt wird.

7.11. �Rechtliches  
und steuerliches Risiko 

Die rechtliche und steuerliche Be­
handlung von Fonds kann sich in 
unabsehbarer und nicht beeinfluss­
barer Weise ändern. Eine Änderung 
fehlerhaft festgestellter Besteue­
rungsgrundlagen des Fonds für vo­
rangegangene Geschäftsjahre (z. B. 
aufgrund von steuerlichen Außenprü­
fungen) kann für den Fall einer für 
den Anleger steuerlich grundsätzlich 
nachteiligen Korrektur zur Folge ha­
ben, dass der Anleger die Steuerlast 
aus der Korrektur für vorangegange­
ne Geschäftsjahre zu tragen hat, ob­
wohl er unter Umständen zu diesem 
Zeitpunkt nicht in dem Sondervermö­
gen investiert war. Umgekehrt kann 
für den Anleger der Fall eintreten, 
dass ihm eine steuerlich grundsätz­
lich vorteilhafte Korrektur für das 
aktuelle und für vorangegangene 
Geschäftsjahre, in denen er an dem 
Sondervermögen beteiligt war, durch 
die Rückgabe oder Veräußerung der 
Anteile vor Umsetzung der entspre­
chenden Korrektur nicht mehr zugute 
kommt.

Zudem kann eine Korrektur von Steu­
erdaten dazu führen, dass steuer­
pflichtige Erträge bzw. steuerliche 
Vorteile in einem anderen als eigent­
lich zutreffenden Veranlagungszeit­
raum tatsächlich steuerlich veranlagt 
werden und sich dies beim einzelnen 
Anleger negativ auswirkt.

7.12. Konzentrationsrisiko
Weitere Risiken können dadurch ent­
stehen, dass eine Konzentration der 
Anlage in bestimmte Vermögensge­
genstände oder Märkte erfolgt. Dann 
ist das Sondervermögen von der 
Entwicklung dieser Vermögensgegen­
stände oder Märkte besonders stark 
abhängig.

7.13. Währungsrisiko
Sofern Vermögenswerte des Son­
dervermögens in anderen Währun­
gen als der Fondswährung angelegt 
sind, erhält das Sondervermögen die 
Erträge, Rückzahlungen und Erlöse 
aus solchen Anlagen in der jeweili­
gen Währung. Fällt der Wert dieser 
Währung gegenüber der Fondswäh­
rung, so reduziert sich der Wert des 
Sondervermögens.

7.14. Inflationsrisiko
Die Inflation beinhaltet ein Abwer­
tungsrisiko für alle Vermögensgegen­
stände.

7.15. Länder- oder Transferrisiko
Vom Länderrisiko spricht man, wenn 
ein ausländischer Schuldner trotz 
Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender 
Transferfähigkeit oder -bereitschaft 
seines Sitzlandes Leistungen nicht 
fristgerecht oder überhaupt nicht er­
bringen kann. So können z. B. Zahlun­
gen, auf die das Sondervermögen An­
spruch hat, ausbleiben oder in einer 
Währung erfolgen, die aufgrund von 
Devisenbeschränkungen nicht mehr 
konvertierbar ist.

7.16. Änderung der Anlagepolitik
Durch eine Änderung der Anlagepo­
litik innerhalb des für das richtlinien­
konforme Sondervermögen zulässi­
gen Anlagespektrums kann sich das 
mit dem Sondervermögen verbunde­
ne Risiko inhaltlich verändern.

7.17.� Änderung der Vertrags- 
bedingungen; Auflösung oder 
Verschmelzung

Die Gesellschaft behält sich in den 
Vertragsbedingungen für das Son­
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dervermögen das Recht vor, die Ver­
tragsbedingungen zu ändern (siehe 
hierzu auch unter der Überschrift 
„Grundlagen“). Ferner ist es ihr gemäß 
den Vertragsbedingungen möglich, 
das Sondervermögen ganz aufzulösen 
oder es mit einem anderen, ebenfalls 
von ihr verwalteten Sondervermögen 
zu verschmelzen. Für den Anleger be­
steht daher das Risiko, dass er die 
von ihm geplante Haltedauer nicht 
realisieren kann.

7.18. �Unterschiedliche Entwicklung  
der Anteilklassen

Eine wirtschaftlich unterschiedliche 
Entwicklung der Anteilklassen kann 
sich aus der rechtlich unterschied­
lichen Ausgestaltung der Anteile 
verschiedener Anteilklassen erge­
ben. Hierzu gehören beispielsweise 
die unterschiedlich hohen Verwal­
tungsvergütungen. Erfolgt für eine 
Anteilklasse eine Ausschüttung, für 
eine andere Anteilklasse jedoch eine 
Thesaurierung, wirkt sich dies eben­
so unterschiedlich auf den jeweiligen 
Anteilwert aus wie die unterschied­
liche Teilhabe an den Erträgen des 
Sondervermögens. Das gilt auch 
hinsichtlich der unterschiedlich ho­
hen Verwaltungsvergütungen: Sie 
werden regelmäßig aus dem Sonder­
vermögen geleistet, mindern also in 
unterschiedlich hohem Umfang den 
jeweiligen Anteilwert.

7.19. �Risiko der Rücknahme
aussetzung

Die Anleger können grundsätzlich 
von der Gesellschaft die bewertungs­
tägliche Rücknahme ihrer Anteile 
verlangen. Die Gesellschaft kann die 
Rücknahme der Anteile jedoch bei 
Vorliegen außergewöhnlicher Um­
stände zeitweilig aussetzen und die 
Anteile erst später zu dem dann gül­
tigen Preis zurücknehmen (siehe hier­
zu im Einzelnen unter der Überschrift 
„Aussetzung der Rücknahme“). Dieser 
Preis kann niedriger liegen als derje­
nige vor Aussetzung der Rücknahme.

7.20. Schlüsselpersonenrisiko
Sondervermögen, deren Anlageer­
gebnis in einem bestimmten Zeitraum 
sehr positiv ausfällt, haben diesen Er­
folg auch der Eignung der handelnden 
Personen und damit den richtigen 
Entscheidungen ihres Managements 
zu verdanken. Die personelle Zusam­
mensetzung des Fondsmanagements 
kann sich jedoch verändern. Neue 
Entscheidungsträger können dann 
möglicherweise weniger erfolgreich 
agieren.

7.21. Verwahrrisiko
Mit der Verwahrung von Vermögens­
gegenständen insbesondere im Aus­
land ist ein Verlustrisiko verbunden, 
das aus Insolvenz, Sorgfaltspflicht­
verletzungen oder missbräuchlichem 
Verhalten des Verwahrers oder eines 
Unter-Verwahrers resultieren kann. 

Es kann keine Zusicherung gegeben 
werden, dass die Ziele der Anlagepo-
litik tatsächlich erreicht werden.

8. Erhöhte Volatilität

Das Sondervermögen kann aufgrund 
seiner Zusammensetzung und des 
Einsatzes von Steuerungstechniken 
eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. 
h., die Anteilpreise können auch in-
nerhalb kurzer Zeiträume erheblichen 
Schwankungen nach oben und nach 
unten unterworfen sein. 

9. �Profil des typischen 
Anlegers

Das Sondervermögen ist für Anleger 
geeignet, die bereits gewisse Erfah­
rungen mit Anlagen an den Finanz­
märkten haben. Der Anleger muss 
bereit und in der Lage sein, phasen­
weise auch höhere Wertschwankun­
gen und gegebenenfalls in einzelnen 
Jahren einen deutlichen Kapitalver­
lust hinzunehmen. Der Anlagehori­
zont sollte für das Sondervermögen 
bei mindestens 5 Jahren liegen.

10. Anteile

Die Rechte der Anleger werden bei 
Errichtung des Sondervermögens 
ausschließlich in Globalurkunden ver­
brieft. Diese Globalurkunden werden 
bei einer Wertpapier-Sammelbank 
verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers 
auf Auslieferung einzelner Anteil­
scheine besteht nicht. Der Erwerb 
von Anteilen ist nur bei Depotverwah­
rung möglich. Die Anteile lauten auf 
den Inhaber und verbriefen die An­
sprüche der Inhaber gegenüber der 
Gesellschaft.

11. �Ausgabe und Rück­
nahme von Anteilen

11.1. Ausgabe von Anteilen
Die Anzahl der ausgegebenen Antei­
le ist grundsätzlich nicht beschränkt. 
Die Anteile können über die Depotbank 
oder durch die Vermittlung Dritter 
(z. B. über andere Banken) erworben 
werden. Die Anteile werden von der 
Depotbank zum Ausgabepreis aus­
gegeben, der dem Inventarwert pro 
Anteil zuzüglich eines Ausgabeauf­
schlags entspricht. Die Gesellschaft 
behält sich vor, die Ausgabe von An­
teilen vorübergehend oder vollständig 
einzustellen. 

11.2. Mindestanlagesumme
Die Mindestanlagesumme beträgt für 
die Anteilklasse mit der Bezeichnung 
„A“ 10 Millionen Euro, für die Anteil­
klasse mit der Bezeichnung „B“ 250 
Tausend Euro und für die Anteilklasse 
mit der Bezeichnung „C“ 10 Tausend 
Euro.

11.3. Rücknahme von Anteilen
Die Anleger können unabhängig von 
der Mindestanlagesumme grundsätz­
lich bewertungstäglich die Rücknah­
me von Anteilen verlangen. Rücknah­
meaufträge sind bei der Depotbank 
oder der Gesellschaft selbst oder 
bei den Vertriebsstellen zu stellen. 
Die Gesellschaft ist verpflichtet, die 
Anteile zum jeweils geltenden Rück­
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nahmepreis, der dem Anteilwert ent­
spricht, zurückzunehmen. 

11.4. �Abrechnung bei Anteilausgabe  
und -rücknahme

Die Abrechnung erfolgt spätestens 
an dem auf den Eingang des Rücknah­
meauftrags folgenden Wertermitt­
lungstag. 

11.5. �Aussetzung der  
Anteilrücknahme

Die Gesellschaft kann die Rücknah­
me der Anteile zeitweilig aussetzen, 
sofern außergewöhnliche Umstände 
vorliegen, die eine Aussetzung unter 
Berücksichtigung der Interessen der 
Anleger erforderlich erscheinen las­
sen. Außergewöhnliche Umstände lie­
gen zum Beispiel vor, wenn eine Bör­
se, an der ein wesentlicher Teil der 
Wertpapiere des Sondervermögens 
gehandelt wird, außerplanmäßig ge­
schlossen ist, oder wenn die Vermö­
gensgegenstände des Sondervermö­
gens nicht bewertet werden können. 

Der Gesellschaft bleibt es vorbehal­
ten, die Anteile erst dann zu dem 
dann gültigen Preis zurückzunehmen 
oder umzutauschen, wenn sie unver­
züglich, jedoch unter Wahrung der 
Interessen aller Anleger, Vermögens­
gegenstände des Sondervermögens 
veräußert hat. 

Die Gesellschaft unterrichtet die 
Anleger durch Bekanntmachung im 
elektronischen Bundesanzeiger und 
darüber hinaus in hinreichend ver­
breiteten Wirtschafts- und Tageszei­
tungen oder im Internet unter 
http://kis.kasbank.com/ sowie 
http://kis. kasbank.nl/ 
über die Aussetzung und die Wieder­
aufnahme der Rücknahme der Anteile.

12. Börsen und Märkte

Es kann nicht ausgeschlossen wer­
den, dass die Anteile auch an ande­
ren Märkten gehandelt werden. Der 
dem Börsenhandel oder Handel in 

sonstigen Märkten zugrunde liegende 
Marktpreis wird nicht ausschließlich 
durch den Wert der im Sonderver­
mögen gehaltenen Vermögensgegen­
stände, sondern auch durch Angebot 
und Nachfrage bestimmt. Daher kann 
dieser Marktpreis von dem ermittel­
ten Anteilpreis abweichen.

13. �Ausgabe- und Rück­
nahmepreise und 
Kosten

13.1. Ausgabe- und Rücknahmepreis
Zur Errechnung des Ausgabepreises 
und des Rücknahmepreises für die 
Anteile ermittelt die Gesellschaft 
unter Kontrolle der Depotbank be­
wertungstäglich den Wert der zum 
Sondervermögen gehörenden Vermö­
gensgegenstände abzüglich der Ver­
bindlichkeiten (Inventarwert). 

Die Division des Inventarwertes durch 
die Zahl der ausgegebenen Anteil­
scheine ergibt den „Anteilwert“. 

Bewertungstage für die Anteile des 
Sondervermögens sind alle Börsen­
tage. An gesetzlichen Feiertagen im 
Geltungsbereich des Investmentge­
setzes, die Börsentage sind, sowie 
am 24. und 31. Dezember jeden 
Jahres können die Gesellschaft und 
die Depotbank von einer Ermittlung 
des Wertes absehen. Von einer An­
teilpreisermittlung wird derzeit an 
Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, 
Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, 
Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag 
der Deutschen Einheit, Heilig Abend, 
1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie 
an Silvester abgesehen.

13.2. �Aussetzung der Errechnung des 
Ausgabe- / Rücknahmepreises

Die Gesellschaft kann die Errechnung 
des Ausgabe- und Rücknahmeprei­
ses zeitweilig unter denselben Vor­
aussetzungen wie die Anteilrücknah­
me aussetzen. Diese sind unter der 
Überschrift „Aussetzung der Anteil­
rückgabe“ näher erläutert.

13.3. Ausgabeaufschlag
Bei Festsetzung des Ausgabeprei­
ses wird dem Anteilwert ein Aus­
gabeaufschlag hinzugerechnet. Der 
Ausgabeaufschlag für die Anteile der 
Anteilklasse mit der Bezeichnung „C“ 
beträgt bis zu 8 % des Anteilwertes. 
Für die Anteile der übrigen Anteil­
klassen wird kein Ausgabeaufschlag 
erhoben. Der für die Anteilklasse „C“ 
erhobene Ausgabeaufschlag kann 
insbesondere bei kurzer Anlagedau­
er die Performance reduzieren oder 
sogar ganz aufzehren. Der Ausgabe­
aufschlag stellt im Wesentlichen eine 
Vergütung für den Vertrieb der An­
teile des Sondervermögens dar. Die 
Gesellschaft kann den Ausgabeauf­
schlag zur Abgeltung von Vertriebs­
leistungen an etwaige vermittelnde 
Stellen weitergeben.

13.4 Rücknahmeabschlag
Ein Rücknahmeabschlag wird nicht 
erhoben.

13.5. �Veröffentlichung der Ausgabe-  
und Rücknahmepreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise 
werden regelmäßig in hinreichend 
verbreiteten Tages- und Wirtschafts­
zeitungen oder / und im Internet unter 
http://kis. kasbank.com/ sowie 
http://kis.kasbank.nl/ veröffentlicht.

13.6. �Kosten bei Ausgabe  
und Rücknahme der Anteile

Die Ausgabe und Rücknahme der An­
teile durch die Gesellschaft bzw. durch 
die Depotbank oder die Vertriebsstel­
len erfolgt zum Ausgabepreis (An­
teilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag) 
bzw. Rücknahmepreis (Anteilwert) 
ohne Berechnung zusätzlicher Kos­
ten. Werden Anteile über Dritte zu­
rückgegeben, so können Kosten bei 
der Rücknahme der Anteile anfallen. 
Bei Vertrieb von Anteilen über Dritte 
können auch höhere Kosten als der 
Ausgabepreis berechnet werden.
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14. �Verwaltungs-  
und sonstige  
Kosten* 

1. Die Gesellschaft erhält für die 
Verwaltung der Anteilklasse mit der 
Bezeichnung „A“ eine Vergütung in 
Höhe von bis zu 2,0 % p. a., für die 
Verwaltung der Anteilklasse mit der 
Bezeichnung „B“ eine Vergütung in 
Höhe von bis zu 1,5 % p. a. sowie für 
die Verwaltung der Anteilklasse mit 
der Bezeichnung „C“ eine Vergütung 
in Höhe von bis zu 2,5 % p. a. 

Die Vergütung wird auf Grundlage 
des börsentäglich ermittelten Inven­
tarwertes (vgl. § 18 Abs. 1 der „All­
gemeinen Vertragsbedingungen“) des 
Vortages berechnet. Die Vergütung 
kann dem Sondervermögen bzw. der 
jeweiligen Anteilklasse jederzeit ent­
nommen werden.

2. Die tägliche Vergütung für die De­
potbank beträgt bis zu 0,04 % p. a. 
des Wertes des Sondervermögens, 
errechnet auf Basis des börsentäglich 
ermittelten Inventarwertes (vgl. § 18 
Abs. 1 der „Allgemeinen Vertragsbe­
dingungen“) des Vortages. Die Depot­
bankvergütung kann dem Sonderver­
mögen jederzeit entnommen werden.

3. Neben den vorgenannten Vergü­
tungen können folgende Aufwendun­
gen dem Sondervermögen belastet 
werden: 

a) im Zusammenhang mit dem Er­
werb und der Veräußerung von Ver­
mögensgegenständen entstehende 
Kosten;

b) bankübliche Depotgebühren, ggf. 
einschließlich der banküblichen Kos­
ten für die Verwahrung ausländischer 
Wertpapiere im Ausland;

c) Kosten für den Druck und Versand 
der für die Anleger bestimmten Jah­
res- und Halbjahresberichte, ggfs. 
Auflösungsbericht sowie Verkaufs­
prospekte;

d) Kosten der Bekanntmachung der 
Jahres- und Halbjahresberichte, Ver­
kaufsprospekte, der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise und ggf. der Aus­
schüttungen und des Auflösungsbe­
richtes;

e) Kosten für die Prüfung des Sonder­
vermögens durch den Abschlussprü­
fer der Gesellschaft;

f) Kosten für die Bekanntmachung 
der Besteuerungsgrundlagen und 
der Bescheinigung, dass die steuer­
lichen Angaben nach den Regeln des 
deutschen Steuerrechts ermittelt 
wurden;

g) im Zusammenhang mit den Kos­
ten der Verwaltung und Verwahrung 
eventuell entstehende Steuern;

h) Kosten für die Geltendmachung 
und Durchsetzung von Rechtsansprü­
chen des Sondervermögens;

i) Kosten zur Analyse des Anlageer­
folgs durch Dritte;

j) alle in Zusammenhang mit der 
Erfüllung der Voraussetzungen und 
Folgepflichten eines Vertriebs der 
Anteile in anderen Ländern anfallen­
den Kosten;

k) Kosten für Erstellung oder Ände­
rung, Übersetzung; Hinterlegung; 
Druck und Versand von Verkaufspro­
spekten in den Ländern, in denen die 
Anteile vertrieben werden; 

l) Kosten, die im Zusammenhang mit 
der Herbeiführung, Aufrechterhaltung 
und Beendigung von Börsennotierun­
gen der Anteile anfallen;

m) Verwaltungsgebühren und Kosten­
ersatz staatlicher Stellen, die jeweils 
in Bezug auf das Sondervermögen 
anfallen;

n) Kosten für Rechts- und Steuerbe­
ratung in Hinblick auf das Sonderver­
mögen;

o) Kosten für die Beurteilung des 
Sondervermögens durch national 
oder international anerkannte Ratin­
gagenturen;

p) Kosten für Werbung, die unmittel­
bar im Zusammenhang mit dem An­
bieten und dem Verkauf von Anteilen 
anfallen;

q) im Zusammenhang mit den an 
die Gesellschaft, die Depotbank und 
an die Beratungs-oder Asset Ma­
nagement Gesellschaft zu zahlenden 
Vergütungen sowie den vorstehend 
genannten Aufwendungen anfallende 
Steuern;

r) Kosten für die Änderung der Ver­
tragsbedingungen;

s) Kosten für die Beauftragung von 
Stimmrechtsvertretungen bzw. die 
Ausübung von Stimmrechten auf 
Hauptversammlungen;

t) Kosten für die Vertretung von Akti­
onärs-und Gläubigerrechten; 

u) Kosten der Auflegung des Sonder­
vermögens bis zu einem Betrag von 
EUR 5.000,00 die über einen Zeit­
raum von drei Jahren ratierlich be­
lastet und nicht im Sondervermögen 
aktiviert werden.

4. Es ist in das Ermessen der Ver­
waltungsgesellschaft gestellt, für die 
einzelnen Kosten des Sondervermö­
gens zur Bildung von Rückstellungen 
börsentäglich Abgrenzungen vorzu­
nehmen. 

Im vereinfachten Prospekt und im 
Jahresbericht werden die zulasten 
des Sondervermögens angefallenen 
Verwaltungskosten (ohne Transakti­
onskosten) offengelegt und als Quote 
des durchschnittlichen Fondsvolu­
mens ausgewiesen („Total Expense 
Ratio“ – TER). Diese setzt sich zu­
sammen aus der Vergütung für die 
Verwaltung des Sondervermögens, 
der Vergütung der Depotbank sowie 

*Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigung der BaFin.
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den Aufwendungen, die dem Sonder­
vermögen zusätzlich belastet werden 
können. Ausgenommen sind die Kos­
ten, die beim Erwerb und der Veräu­
ßerung von Vermögensgegenständen 
entstehen. 

Der Gesellschaft können im Zusam­
menhang mit Geschäften für Rech­
nung des Sondervermögens geldwerte 
Vorteile (Broker Research, Finanzana­
lysen, Markt- und Kursinformations­
systeme) entstehen, die im Interesse 
der Anleger bei den Anlageentschei­
dungen verwendet werden. 

Der Kapitalanlagegesellschaft fließen 
keine Rückvergütungen der aus dem 
Sondervermögen an die Depotbank 
und an Dritte geleisteten Vergütun­
gen und Aufwandserstattungen zu. 

Die Gesellschaft gewährt an Ver­
mittler, z. B. Kreditinstitute, wie­
derkehrend – meist jährlich – Ver­
mittlungsentgelte als sogenannte 
„Vermittlungsfolgeprovisionen“.

14.1. �Besonderheiten beim Erwerb  
von Investmentanteilen

Neben der Vergütung zur Verwaltung 
des Sondervermögens wird eine Ver­
waltungsvergütung für die im Fonds 
gehaltenen anderen Investmentantei­
le berechnet.

Sämtliche Arten von Gebühren, Kos­
ten, Steuern, Provisionen und sonsti­
gen Aufwendungen, die nach den „Be­
sonderen Vertragsbedingungen“ der 

jeweiligen Zielfonds belastet werden 
dürfen, sind mittelbar oder unmittel­
bar von den Anlegern des Sonderver­
mögens zu tragen. 

Im Jahres- und Halbjahresbericht 
werden die Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge offengelegt, 
die dem Sondervermögen für den 
Erwerb und die Rücknahme von An­
teilen an anderen Sondervermögen 
berechnet worden sind. Ferner wird 
die Vergütung offengelegt, die dem 
Sondervermögen von einer in- oder 
ausländischen Gesellschaft oder ei­
ner Gesellschaft, mit der die Kapital­
anlagegesellschaft durch Beteiligung 
verbunden ist, als Verwaltungsvergü­
tung für die im Sondervermögen ge­
haltenen Anteile berechnet wurde.

15. Teilfonds

Das Sondervermögen KAS Euro Anla-
gefonds Asset Allocation ist nicht Teil­
fonds einer Umbrella-Konstruktion.

16. Anteilklassen

Das Sondervermögen besteht aus 
verschiedenen Anteilklassen, das 
heißt die ausgegebenen Anteile ver­
briefen unterschiedliche Rechte, je 
nachdem zu welcher Klasse sie gehö­
ren. Die Anteilklassen unterscheiden 
sich hinsichtlich der Verwaltungs­
vergütung, des Ausgabeaufschlages 
und der Mindestanlagesumme oder 

einer Kombination dieser Merkmale 
unterscheiden. Aufgrund der unter­
schiedlichen Ausgestaltung kann das 
wirtschaftliche Ergebnis, das der An­
leger mit seinem Investment in das 
Sondervermögen erzielt, variieren, je 
nachdem, zu welcher Anteilklasse die 
von ihm erworbenen Anteile gehören. 
Das gilt sowohl für die Rendite, die 
der Anleger vor Steuern erzielt, als 
auch für die Rendite nach Steuern. 
Der Erwerb von Vermögensgegen­
ständen ist nur einheitlich für das gan­
ze Sondervermögen zulässig, er kann 
nicht für einzelne Anteilklassen oder 
Gruppen von Anteilklassen erfolgen. 
Gemäß § 16 Abs. 2 der Allgemeinen 
Vertragsbedingungen können weitere 
Anteilklassen gebildet werden. Die 
Rechte der Anleger, die Anteile aus 
bestehenden Anteilklassen erworben 
haben, bleiben davon jedoch unbe­
rührt. Mit den Kosten, die anlässlich 
der Einführung einer neuen Anteil­
klasse anfallen, dürfen ausschließlich 
die Anleger dieser neuen Anteilklasse 
belastet werden (siehe unten stehen­
de Übersicht).

17. �Regeln für die  
Ermittlung und  
Verwendung der 
Erträge

17.1. Ertragsausgleichsverfahren
Die Gesellschaft wendet für das Son­
dervermögen ein sog. Ertragsaus­
gleichsverfahren an. Das bedeutet, 
dass die während des Geschäftsjah­
res angefallenen anteiligen Erträge, 
die der Anteilerwerber als Teil des 
Ausgabepreises bezahlen muss und 
die der Verkäufer von Anteilscheinen 
als Teil des Rücknahmepreises ver­
gütet erhält, fortlaufend verrechnet 
werden. Bei der Berechnung des Er­
tragsausgleichs werden die angefalle­
nen Aufwendungen berücksichtigt. 

Das Ertragsausgleichsverfahren dient 
dazu, Schwankungen im Verhältnis 
zwischen Erträgen und sonstigen 
Vermögensgegenständen auszuglei­

Überblick

Verwal­
tungsver­
gütung

Mindestan­
lagesumme

Wertpa­
pierkenn­
nummer

ISIN Ausgabe­
aufschlag

Anteil-
klasse A

bis zu 
2,0 % p.a.

10 Mio. 
Euro

A0RABS DE000A­
0RABS2

wird nicht 
erhoben

Anteil-
klasse B

bis zu  
1,5 % p.a.

250 Tsd. 
Euro

A0RABT DE000A­
0RABT0

wird nicht 
erhoben

Anteil-
klasse C

bis zu  
2,5 % p.a.

10 Tsd. 
Euro

A1C68A DE000A­
1C68A1

bis zu 8 %
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chen, die durch Nettomittelzuflüsse 
oder Nettomittelabflüsse aufgrund 
von Anteilverkäufen oder -rückgaben 
verursacht werden; denn jeder Net­
tomittelzufluss liquider Mittel würde 
andernfalls den Anteil der Erträge 
am Inventarwert des Sondervermö­
gens verringern, jeder Abfluss ihn 
vermehren. 

Im Ergebnis führt das Ertragsaus­
gleichsverfahren dazu, dass der Aus­
schüttungsbetrag je Anteil nicht 
durch die unvorhersehbare Entwick­
lung des Sondervermögens bzw. des 
Anteilumlaufs beeinflusst wird. Dabei 
wird in Kauf genommen, dass Anle­
ger, die beispielsweise kurz vor dem 
Ausschüttungstermin Anteile erwer­
ben, den auf Erträge entfallenden Teil 
des Ausgabepreises in Form einer 
Ausschüttung zurückerhalten, obwohl 
ihr eingezahltes Kapital an dem Ent­
stehen der Erträge nicht mitgewirkt 
hat.

18. �Geschäftsjahr und 
Ausschüttungen

18.1. Ende des Geschäftsjahres
Das Geschäftsjahr des Sondervermö­
gens endet am 31. März eines jeden 
Jahres.

18.2. Ausschüttungsmechanik
Bei dem Sondervermögen werden die 
Erträge nicht ausgeschüttet, sondern 
im Sondervermögen wiederangelegt 
(Thesaurierung).

19. �Auflösung und  
Übertragung des 
Sondervermögens

Die Anleger sind nicht berechtigt, die 
Auflösung des Sondervermögens zu 
verlangen. Die Gesellschaft kann je­
doch die Verwaltung des Sonderver­
mögens unter Einhaltung einer Kündi­
gungsfrist von sechs Monaten durch 
Bekanntmachung im elektronischen 
Bundesanzeiger und darüber hinaus 

im Jahresbericht oder Halbjahresbe­
richt kündigen.

Des Weiteren erlischt das Recht der 
Gesellschaft, das Sondervermögen 
zu verwalten, wenn das Insolvenz­
verfahren über das Vermögen der 
Gesellschaft eröffnet ist oder mit der 
Rechtskraft des Gerichtsbeschlus­
ses, durch den der Antrag auf die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
mangels Masse nach § 26 der Insol­
venzordnung abgewiesen wird. In die­
sen Fällen geht das Verfügungsrecht 
über das Sondervermögen auf die De­
potbank über, die das Sondervermö­
gen abwickelt oder mit Genehmigung 
der BaFin einer anderen Gesellschaft 
die Verwaltung überträgt.

19.1. �Verfahren bei Auflösung  
eines Sondervermögens

Die Ausgabe und die Rücknahme von 
Anteilen wird eingestellt. Der Erlös 
aus der Veräußerung der Vermögens­
werte des Sondervermögens abzüg­
lich der noch durch das Sonderver­
mögen zu tragenden Kosten und der 
durch die Auflösung verursachten 
Kosten wird an die Anleger verteilt, 
wobei diese in Höhe ihrer jeweiligen 
Anteile am Sondervermögen Ansprü­
che auf Auszahlung des Liquidations­
erlöses haben. Die Depotbank ist be­
rechtigt, nicht abgerufene Liquidati­
onserlöse nach einer Frist von 12 
Monaten bei dem für die Gesellschaft 
zuständigen Amtsgericht zu hinterle­
gen. Die Gesellschaft erstellt auf den 
Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht er­
lischt, einen Auflösungsbericht, der 
den Anforderungen an einen Jahres­
bericht entspricht. Spätestens drei 
Monate nach dem Stichtag der Auflö­
sung des Sondervermögens wird der 
Auflösungsbericht im elektronischen 
Bundesanzeiger und darüber hinaus 
in einer hinreichend verbreiteten 
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder 
im Internet unter www.postbank.de 
und http://kis.kasbank.com/ sowie 
http://kis.kasbank.nl/ bekannt ge­
macht. 

19.2. �Übertragung aller Vermögens-
gegenstände des Sonderver-
mögens

Alle Vermögensgegenstände des 
Sondervermögens KAS Euro Anlage-
fonds Asset Allocation dürfen jeweils 
zum Geschäftsjahresende auf ein an­
deres Sondervermögen übertragen 
werden. Mit Zustimmung der Bundes­
anstalt für Finanzdienstleistungsauf­
sicht kann ein anderer Übertragungs­
stichtag bestimmt werden. Es können 
auch zum Geschäftsjahresende oder 
einem anderen Übertragungsstichtag 
alle Vermögensgegenstände eines 
anderen Sondervermögens auf das 
KAS Euro Anlagefonds Asset Alloca-
tion übertragen werden. 

Das andere Sondervermögen muss 
ebenfalls von der Gesellschaft verwal­
tet werden. Seine Anlagegrundsätze 
und -grenzen, die Ausgabeaufschläge 
oder Rücknahmeabschläge sowie die 
an die Gesellschaft und die Depotbank 
zu zahlenden Vergütungen dürfen 
nicht wesentlich von denen des Son­
dervermögens KAS Euro Anlagefonds 
Asset Allocation abweichen. 

Die Gesellschaft macht den Beschluss 
zur Übertragung der Vermögensge­
genstände über den e-Bundesanzei­
ger, unter http://kis.kasbank.com/ 
und http://kis.kasbank.nl/ bekannt. 
Die Übertragung erfolgt drei Mona­
te nach Bekanntmachung, falls nicht 
mit Zustimmung der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht ein 
früherer Zeitpunkt bestimmt wird.

19.3. �Verfahren bei der Übertragung  
von Sondervermögen

Am Übertragungsstichtag werden die 
Werte des übernehmenden und des 
übertragenden Sondervermögens 
berechnet, das Umtauschverhältnis 
wird festgelegt und der gesamte 
Vorgang wird vom Abschlussprüfer 
geprüft. Das Umtauschverhältnis 
ermittelt sich nach dem Verhältnis 
der Nettoinventarwerte des über­
nommenen und des aufnehmenden 
Sondervermögens zum Zeitpunkt 
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der Übernahme. Der Anleger erhält 
die Anzahl von Anteilen an dem neu­
en Sondervermögen, die dem Wert 
seiner Anteile an dem übertragenen 
Sondervermögen entspricht. 

Die Übertragung aller Vermögensge­
genstände eines Sondervermögens 
auf ein anderes findet nur mit Geneh­
migung der BaFin statt.

20. �Kurzangaben über 
steuerrechtliche 
Vorschriften

20.1. �Kurzangaben über die für die 
Anleger des Sondervermögens 
bedeutsamen Steuervorschriften 
einschließlich der Angabe, ob 
ausgeschüttete Erträge des Son-
dervermögens einem Quellen-
steuerabzug unterliegen (ab dem 
01.01.2009 geltendes Recht)

Die Aussagen zu den steuerlichen 
Vorschriften gelten nur für Anleger, 
die in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtig sind. Dem ausländi­
schen Anleger empfehlen wir, sich vor 
Erwerb von Anteilen an dem in die­
sem Verkaufsprospekt beschriebenen 
Sondervermögen mit seinem Steuer­
berater in Verbindung zu setzen und 
mögliche steuerliche Konsequenzen 
aus dem Anteilerwerb in seinem Hei­
matland individuell zu klären.

Das Sondervermögen ist als Zweck­
vermögen von der Körperschaft- und 
Gewerbesteuer befreit. Die steuer­
pflichtigen Erträge des Sondervermö­
gens werden jedoch beim Privatanle­
ger als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
der Einkommensteuer unterworfen, 
soweit diese zusammen mit sons­
tigen Kapitalerträgen den Sparer-
Pauschbetrag von jährlich 801 EUR 
(für Alleinstehende oder getrennt ver­
anlagte Ehegatten) bzw. 1.602 EUR 
(für zusammen veranlagte Ehegatten) 
übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unter­
liegen grundsätzlich einem Steuerab­

zug von 25 % (zuzüglich Solidaritäts­
zuschlag und ggf. Kirchensteuer). Zu 
den Einkünften aus Kapitalvermögen 
gehören auch die vom Sondervermö­
gen ausgeschütteten Erträge, die 
ausschüttungsgleichen Erträge, der 
Zwischengewinn sowie der Gewinn 
aus dem An- und Verkauf von Fonds­
anteilen, wenn diese nach dem 31. 
Dezember 2008 erworben wurden 
bzw. werden.*

Der Steuerabzug hat grundsätzlich 
Abgeltungswirkung (sog. Abgeltung­
steuer), sodass die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen regelmäßig nicht 
in der Einkommensteuererklärung 
anzugeben sind. Bei der Vornahme 
des Steuerabzugs werden durch die 
depotführende Stelle grundsätzlich 
bereits Verlustverrechnungen vorge­
nommen und ausländische Quellen­
steuern angerechnet. 

Der Steuerabzug hat u. a. aber dann 
keine Abgeltungswirkung, wenn der 
persönliche Steuersatz geringer ist 
als der Abgeltungssatz von 25 %. In 
diesem Fall können die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen in der Einkommen­
steuererklärung angegeben werden. 
Das Finanzamt setzt dann den niedri­
geren persönlichen Steuersatz an 
und rechnet auf die persönliche Steu­
erschuld den vorgenommenen Steu­
erabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermö­
gen keinem Steuerabzug unterlegen 
haben (weil z. B. ein Gewinn aus der 
Veräußerung von Fondsanteilen in ei­
nem ausländischen Depot erzielt 
wird), sind diese in der Steuererklä­
rung anzugeben. Im Rahmen der Ver­
anlagung unterliegen die Einkünfte 
aus Kapitalvermögen dann ebenfalls 
dem Abgeltungssatz von 25 % oder 
dem niedrigeren persönlichen Steu­
ersatz.
Trotz Steuerabzug und höherem per­
sönlichen Steuersatz können Angaben 
zu den Einkünften aus Kapitalvermö­
gen erforderlich sein, wenn im Rah­
men der Einkommensteuererklärung 

außergewöhnliche Belastungen oder 
Sonderausgaben (z. B. Spenden) gel­
tend gemacht werden.

Sofern sich die Anteile im Betriebs­
vermögen befinden, werden die Erträ­
ge als Betriebseinnahmen steuerlich 
erfasst. Die steuerliche Gesetzge­
bung erfordert zur Ermittlung der 
steuerpflichtigen bzw. der kapitaler­
tragsteuerpflichtigen Erträge eine 
differenzierte Betrachtung der Er­
tragsbestandteile.

20.2.	� Anteile im Privatvermögen  
(Steuerinländer)

20.2.1.	�Gewinne aus der Veräußerung 
von Wertpapieren, Gewinne 
aus Termingeschäften und 
Erträge aus Stillhalterprämien

Gewinne aus der Veräußerung von 
Aktien, eigenkapitalähnlichen Genuss­
rechten und Investmentanteilen, Ge­
winne aus Termingeschäften sowie 
Erträge aus Stillhalterprämien, die 
auf der Ebene des Sondervermögens 
erzielt werden, werden beim Anleger 
nicht erfasst, solange sie nicht aus­
geschüttet werden. Zudem werden 
die Gewinne aus der Veräußerung der 
in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchsta­
ben a) bis f) Investmentsteuergesetz 
(InvStG) genannten Kapitalforderun­
gen beim Anleger nicht erfasst, wenn 
sie nicht ausgeschüttet werden.

Hierunter fallen folgende Kapitalfor­
derungen:

a) Kapitalforderungen, die eine Emis­
sionsrendite haben, 

b) „normale“ Anleihen und unverbrief­
te Forderungen mit festem Kupon 
sowie Down-Rating-Anleihen, Floater 
und Reverse-Floater,

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs ei­
ner Aktie oder eines veröffentlichten 
Index für eine Mehrzahl von Aktien im 
Verhältnis 1:1 abbilden,

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen 
und Wandelanleihen,

* Gewinne aus dem Verkauf von vor dem 1. Januar 2009 erworbe­
nen Fondsanteilen sind beim Privatanleger steuerfrei, wenn der 
Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung mehr als ein Jahr 
beträgt.



18

e) ohne gesonderten Stückzinsaus­
weis (flat) gehandelte Gewinnobligati­
onen und Fremdkapital- Genussrech­
te und

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.

Werden Gewinne aus der Veräuße­
rung der o. g. Wertpapiere / Kapi­
talforderungen, Gewinne aus Ter­
mingeschäften sowie Erträge aus 
Stillhalterprämien ausgeschüttet, 
sind sie grundsätzlich steuerpflichtig 
und unterliegen bei Verwahrung der 
Anteile im Inland dem Steuerabzug 
von 25 % (zuzüglich Solidaritäts­
zuschlag und ggf. Kirchensteuer). 
Ausgeschüttete Gewinne aus der 
Veräußerung von Wertpapieren und 
Gewinne aus Termingeschäften sind 
jedoch steuerfrei, wenn die Wertpa­
piere auf Ebene des Sondervermö­
gens vor dem 1.1.2009 erworben 
bzw. die Termingeschäfte vor dem 
1.1.2009 eingegangen wurde.

Ergebnisse aus der Veräußerung von 
Kapitalforderungen, die nicht in der o. 
g. Aufzählung enthalten sind, sind 
steuerlich wie Zinsen zu behandeln (s. 
u.).

20.3. �Zinsen und zinsähnliche Erträge 
sowie ausländische Dividenden

Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie 
ausländische Dividenden sind beim 
Anleger grundsätzlich steuerpflichtig. 
Dies gilt unabhängig davon, ob diese 
Erträge thesauriert oder ausgeschüt­
tet werden.

Ausgeschüttete oder thesaurier­
te Zinsen und zinsähnliche Erträge 
sowie ausländische Dividenden des 
Sondervermögens unterliegen i. d. R. 
dem Steuerabzug von 25 % (zuzüg­
lich Solidaritätszuschlag und ggf. Kir­
chensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand ge­
nommen werden, wenn der Anleger 
Steuerinländer ist und einen Freistel­
lungsauftrag vorlegt, sofern die steu­
erpflichtigen Ertragsteile 801 EUR 

bei Einzelveranlagung bzw. 1.602 
EUR bei Zusammenveranlagung von 
Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage 
einer NV-Bescheinigung und bei aus­
ländischen Anlegern bei Nachweis der 
steuerlichen Ausländereigenschaft. 

Verwahrt der inländische Anleger 
die Anteile eines steuerrechtlich 
ausschüttenden Sondervermögens 
in einem inländischen Depot bei der 
Kapitalanlagegesellschaft oder einem 
Kreditinstitut (Depotfall), so nimmt 
die depotführende Stelle als Zahlstel­
le vom Steuerabzug Abstand, wenn 
ihr vor dem festgelegten Ausschüt­
tungstermin ein in ausreichender 
Höhe ausgestellter Freistellungsauf­
trag nach amtlichem Muster oder 
eine NV-Bescheinigung, die vom Fi­
nanzamt für die Dauer von maximal 
drei Jahren erteilt wird, vorgelegt 
wird. In diesem Fall erhält der Anle­
ger die gesamte Ausschüttung unge­
kürzt gutgeschrieben.

Handelt es sich um ein steuerrecht­
lich thesaurierendes Sondervermö­
gen, so wird der Steuerabzug auf 
thesaurierte Zinsen, zinsähnliche Er­
träge sowie ausländische Dividenden 
des Sondervermögens in Höhe von 
25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag) 
durch die Kapitalanlagegesellschaft 
selbst abgeführt. Der Ausgabe- und 
Rücknahmepreis der Fondsanteile er­
mäßigt sich insoweit um den Steuer­
abzug zum Ablauf des Geschäftsjah­
res. Da die Anleger der Kapitalanla­
gegesellschaft regelmäßig nicht 
bekannt sind, kann in diesem Fall kein 
Kirchensteuereinbehalt erfolgen, so­
dass kirchensteuerpflichtige Anleger 
insoweit Angaben in der Einkommen­
steuererklärung zu machen haben.

Befinden sich die Anteile im Depot 
bei einem inländischen Kreditinstitut 
oder einer inländischen Kapitalanla­
gegesellschaft, so erhält der Anleger, 
der seiner depotführenden Stelle 
einen in ausreichender Höhe ausge­

stellten Freistellungsauftrag oder 
eine NV-Bescheinigung vor Ablauf 
des Geschäftsjahres des Sonder­
vermögens vorlegt, den abgeführten 
Steuerabzug auf seinem Konto gutge­
schrieben.

Sofern der Freistellungsauftrag oder 
die NV-Bescheinigung nicht bzw. 
nicht rechtzeitig vorgelegt wird, er­
hält der Anleger auf Antrag von der 
depotführenden Stelle eine Steuerbe­
scheinigung über den einbehaltenen 
und abgeführten Steuerabzug und 
den Solidaritätszuschlag. Der An­
leger hat dann die Möglichkeit, den 
Steuerabzug im Rahmen seiner Ein­
kommensteuerveranlagung auf seine 
persönliche Steuerschuld anrechnen 
zu lassen.

Werden Anteile ausschüttender Son­
dervermögen nicht in einem Depot 
verwahrt und Ertragsscheine einem 
inländischen Kreditinstitut vorgelegt 
(Eigenverwahrung), wird der Steu­
erabzug in Höhe von 25 % zzgl. des 
Solidaritätszuschlags vorgenommen, 
d. h. insgesamt 26,37 %.

20.4. Inländische Dividenden
Inländische Dividenden, die vom Son­
dervermögen ausgeschüttet oder 
thesauriert werden, sind beim Anle­
ger grundsätzlich steuerpflichtig.

Bei Ausschüttung oder Thesaurierung 
wird von der inländischen Dividende 
ein Steuerabzug in Höhe von 25 % 
(zuzüglich Solidaritätszuschlag) von 
der Kapitalanlagegesellschaft vorge­
nommen. Die depotführende Stelle 
berücksichtigt bei Ausschüttungen 
zudem einen ggf. vorliegenden An­
trag auf Kirchensteuereinbehalt. Der 
Anleger erhält den Steuerabzug von 
25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag) 
in voller Höhe sofort erstattet, so­
fern die Anteile bei der Kapitalanla­
gegesellschaft oder einem inländi­
schen Kreditinstitut verwahrt werden 
und dort ein Freistellungsauftrag in 
ausreichender Höhe oder eine NV-
Bescheinigung vorliegt. Anderenfalls 
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kann er den Steuerabzug von 25 % 
(zuzüglich Solidaritätszuschlag) unter 
Beifügung der steuerlichen Beschei­
nigung der depotführenden Stelle auf 
seine persönliche Einkommensteuer­
schuld anrechnen.

20.5. Negative steuerliche Erträge
Verbleiben negative Erträge nach 
Verrechnung mit gleichartigen positi­
ven Erträgen auf der Ebene des Son­
dervermögens, werden diese auf 
Ebene des Sondervermögens steuer­
lich vorgetragen. Diese können auf 
Ebene des Sondervermögens mit 
künftigen gleichartigen positiven steu­
erpflichtigen Erträgen der Folgejahre 
verrechnet werden. Eine direkte Zu­
rechnung der negativen steuerlichen 
Erträge auf den Anleger ist nicht 
möglich. Damit wirken sich diese ne­
gativen Beträge beim Anleger bei der 
Einkommensteuer erst in dem Veran­
lagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in 
dem das Geschäftsjahr des Sonder­
vermögens endet bzw. die Ausschüt­
tung für das Geschäftsjahr des Son­
dervermögens erfolgt, für das die 
negativen steuerlichen Erträge auf 
Ebene des Sondervermögens ver­
rechnet werden. Eine frühere Gel­
tendmachung bei der Einkommen­
steuer des Anlegers ist nicht 
möglich.

20.6. Substanzauskehrungen
Substanzauskehrungen sind nicht 
steuerbar.

Substanzauskehrungen, die der Anle­
ger während seiner Besitzzeit erhal­
ten hat, sind allerdings dem steuer­
lichen Ergebnis aus der Veräußerung 
der Fondsanteile hinzuzurechnen, 
d. h., sie erhöhen den steuerlichen 
Gewinn.

20.7. �Veräußerungsgewinne  
auf Anlegerebene

Werden Anteile an einem Sonderver­
mögen, die nach dem 31.12.2008 
erworben wurden, von einem Privat­
anleger veräußert, unterliegt der Ver­
äußerungsgewinn dem Abgeltungs­

satz von 25 %. Sofern die Anteile in 
einem inländischen Depot verwahrt 
werden, nimmt die depotführende 
Stelle den Steuerabzug vor. Der Steu­
erabzug von 25 % (zuzüglich Solidari­
tätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) 
kann durch die Vorlage eines ausrei­
chenden Freistellungsauftrags bzw. 
einer NV-Bescheinigung vermieden 
werden.

Werden Anteile an einem Sonderver­
mögen, die vor dem 1.1.2009 erwor­
ben wurden, von einem Privatanleger 
innerhalb eines Jahres nach Anschaf­
fung (Spekulationsfrist) wieder ver­
äußert, sind Veräußerungsgewinne 
als Einkünfte aus privaten Veräuße­
rungsgeschäften grundsätzlich steu­
erpflichtig. Beträgt der aus „privaten 
Veräußerungsgeschäften“ erzielte Ge­
samtgewinn im Kalenderjahr weniger 
als 600 EUR, ist er steuerfrei (Frei­
grenze). Wird die Freigrenze über­
schritten, ist der gesamte private 
Veräußerungsgewinn steuerpflichtig.

Bei einer Veräußerung der vor dem 
1.1.2009 erworbenen Anteile außer­
halb der Spekulationsfrist ist der Ge­
winn bei Privatanlegern steuerfrei.
Bei der Ermittlung des Veräußerungs­
gewinns sind die Anschaffungskosten 
um den Zwischengewinn im Zeitpunkt 
der Anschaffung und der Veräuße­
rungspreis um den Zwischengewinn 
im Zeitpunkt der Veräußerung zu kür­
zen, damit es nicht zu einer doppelten 
einkommensteuerlichen Erfassung 
von Zwischengewinnen (siehe unten) 
kommen kann. Zudem ist der Veräu­
ßerungspreis um die thesaurierten 
Erträge zu kürzen, die der Anleger 
bereits versteuert hat, damit es auch 
insoweit nicht zu einer Doppelbesteu­
erung kommt.

Der Gewinn aus der Veräußerung 
nach dem 31.12.2008 erworbener 
Fondsanteile ist insoweit steuerfrei, 
als er auf die während der Besitzzeit 
im Fonds entstandenen, noch nicht 
auf der Anlegerebene erfassten, nach 
DBA steuerfreien Erträge zurückzu­

führen ist (sog. besitzzeitanteiliger 
Immobiliengewinn).

Die Kapitalanlagegesellschaft veröf­
fentlicht den Immobiliengewinn be­
wertungstäglich als Prozentsatz des 
Wertes des Investmentanteils.

20.8. �Steuerorientierte Geldmarkt-
fonds nach § 18 Abs. 2b InvStG

Sollte der jeweilige Fonds als sog. 
„steuerorientierter Geldmarktfonds“ 
entsprechend § 18 Abs. 2b InvStG zu 
qualifizieren sein, so gilt Folgendes: 

Der Gewinn aus der Veräußerung oder 
Rückgabe von nach dem 18. Sep­
tember 2008 erworbenen Anteilen 
unterliegt grundsätzlich der Veräu­
ßerungsgewinnbesteuerung in Höhe 
von 25 %, auch wenn die Anteile vor 
dem 1. Januar 2009 erworben wur­
den. Wurden die Anteile nach dem 
18. September 2008, aber vor dem 
1. Januar 2009 erworben, und schüt­
tet das Investmentvermögen nach 
dem 31. Dezember 2008 sogenann­
te Altveräußerungsgewinne aus (d. h. 
Gewinne aus Verkäufen von Wertpa­
pieren, die auf Fondsebene vor dem 1. 
Januar 2009 erworben wurden bzw. 
Gewinne aus Termingeschäften, die 
vor dem 1. Januar 2009 eingegan­
gen wurden), muss ein etwaiger Ver­
äußerungsgewinn aus dem Verkauf 
der Anteile nach dem 31. Dezember 
2008 nicht um die ausgeschütteten 
Altveräußerungsgewinne korrigiert 
werden. Wurden die Anteile vor dem 
19. September 2008 erworben, kann 
die Veräußerung außerhalb der Spe­
kulationsfrist von einem Jahr weiter­
hin steuerfrei erfolgen – lediglich ab 
dem 10. Januar 2011 entstehende 
Wertzuwächse sind zu versteuern.

20.9. �Ausnahme vom Bestandsschutz  
von der Abgeltungsteuer

Sofern für die Beteiligung eine Min­
destanlagesumme von 100.000 Euro 
oder mehr vorgeschrieben ist oder 
die Beteiligung natürlicher Personen 
von der Sachkunde der Anleger ab­
hängig ist (bei Anteilsklassen bezo­
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se Kapitalerträge Betriebseinnahmen 
eines inländischen Betriebs sind und 
dies der auszahlenden Stelle vom 
Gläubiger der Kapitalerträge nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
erklärt wird.

20.11. �Zinsen und zinsähnliche 
Erträge

Zinsen und zinsähnliche Erträge sind 
beim Anleger grundsätzlich steu­
erpflichtig.** Dies gilt unabhängig 
davon, ob diese Erträge thesauriert 
oder ausgeschüttet werden.

Eine Abstandnahme vom Steuerab­
zug bzw. eine Vergütung des Steuer­
abzugs ist nur durch Vorlage einer 
entsprechenden NV-Bescheinigung 
möglich. Ansonsten erhält der Anle­
ger eine Steuerbescheinigung über 
die Vornahme des Steuerabzugs.

20.12. �In- und ausländische  
Dividenden

Dividenden in- und ausländischer 
Aktiengesellschaften, die auf Anteile 
im Betriebsvermögen ausgeschüttet 
oder thesauriert werden, sind mit 
Ausnahme von Dividenden nach dem 
REITG bei Körperschaften steuer­
frei***. Von Einzelunternehmern sind 
diese Erträge zu 60 % zu versteuern 
(Teileinkünfteverfahren).

Inländische Dividenden unterliegen 
dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 
25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag).

Ausländische Dividenden unterliegen 
grundsätzlich dem Steuerabzug (Ka­
pitalertragsteuer 25 % zuzüglich Soli­
daritätszuschlag). Die auszahlende 
Stelle nimmt jedoch insbesondere 
dann keinen Steuerabzug vor, wenn 
der Anleger eine unbeschränkt steu­
erpflichtige Körperschaft ist (wobei 
von Körperschaften i. S. d. § 1 Abs. 1 
Nr. 4 und 5 (Körperschaftssteuerge­
setz) KStG der auszahlenden Stelle 
eine Bescheinigung des für sie zu­
ständigen Finanzamtes vorliegen 
muss) oder die ausländischen Divi­
denden Betriebseinnahmen eines in­

sowie Down-Rating-Anleihen, Floater 
und Reverse-Floater,

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs ei­
ner Aktie oder eines veröffentlichten 
Index für eine Mehrzahl von Aktien im 
Verhältnis 1:1 abbilden,

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen 
und Wandelanleihen,

e) ohne gesonderten Stückzinsaus­
weis (flat) gehandelte Gewinnobligati­
onen und Fremdkapital- Genussrech­
te und

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.

Werden diese Gewinne ausgeschüt­
tet, so sind sie steuerlich auf Anle­
gerebene zu berücksichtigen. Dabei 
sind Veräußerungsgewinne aus Aktien 
ganz* (bei Anlegern, die Körperschaf­
ten sind) oder zu 40 % (bei sonstigen 
betrieblichen Anlegern, z. B. Einzelun­
ternehmern) steuerfrei (Teileinkünfte­
verfahren). Veräußerungsgewinne aus 
Renten / Kapitalforderungen, Gewinne 
aus Termingeschäften und Erträge 
aus Stillhalterprämien sind hingegen 
in voller Höhe steuerpflichtig.

Ergebnisse aus der Veräußerung von 
Kapitalforderungen, die nicht in der 
o. g. Aufzählung enthalten sind, sind 
steuerlich wie Zinsen zu behandeln 
(s. u.).

Ausgeschüttete Wertpapierveräuße­
rungsgewinne, ausgeschüttete Termin­
geschäftsgewinne sowie ausgeschüt­
tete Erträge aus Stillhalterprämien 
unterliegen grundsätzlich dem Steu­
erabzug (Kapitalertragsteuer 25 % 
zuzüglich Solidaritätszuschlag). Dies 
gilt nicht für Gewinne aus der Veräu­
ßerung von vor dem 1.1.2009 erwor­
benen Wertpapieren und Gewinne aus 
vor dem 1.1.2009 eingegangenen 
Termingeschäften. Die auszahlende 
Stelle nimmt jedoch insbesondere 
dann keinen Steuerabzug vor, wenn 
der Anleger eine unbeschränkt steu­
erpflichtige Körperschaft ist oder die­

gen auf eine Anteilsklasse), gilt für 
die Veräußerung oder Rückgabe von 
Anteilen, die nach dem 9. November 
2007 und vor dem 1. Januar 2009 
erworben wurden, Folgendes: Der 
Gewinn aus der Veräußerung oder 
Rückgabe solcher Anteile unterliegt 
grundsätzlich dem Abgeltungsteuer­
satz von 25 %. Der steuerpflichtige 
Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf 
oder der Rückgabe der Anteile ist in 
diesem Fall jedoch auf den Betrag 
der auf Fondsebene thesaurierten 
Gewinne aus der Veräußerung von 
nach dem 31.12.2008 erworbenen 
Wertpapieren und der auf Fondsebe­
ne thesaurierten Gewinne aus nach 
dem 31.12.2008 eingegangenen 
Termingeschäften begrenzt. Diese 
Begrenzung des steuerpflichtigen 
Veräußerungsgewinns erfordert den 
Nachweis des entsprechenden Be­
trags.

20.10.	� Anteile im Betriebsvermögen  
(Steuerinländer) 

20.10.1	�Gewinne aus der Veräuße-
rung von Wertpapieren, Ge-
winne aus Termingeschäften 
und Erträge aus Stillhalter-
prämien

Gewinne aus der Veräußerung von 
Aktien, eigenkapitalähnlichen Genuss­
rechten und Investmentanteilen, Ge­
winne aus Termingeschäften sowie 
Erträge aus Stillhalterprämien, die 
auf der Ebene des Sondervermögens 
erzielt werden, werden beim Anleger 
nicht erfasst, solange sie nicht aus­
geschüttet werden. Zudem werden 
die Gewinne aus der Veräußerung der 
in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchsta­
ben a) bis f) InvStG genannten Kapi­
talforderungen beim Anleger nicht er­
fasst, wenn sie nicht ausgeschüttet 
werden.
Hierunter fallen folgende Kapitalfor­
derungen:

a) Kapitalforderungen, die eine Emis­
sionsrendite haben,

b) „normale“ Anleihen und unverbrief­
te Forderungen mit festem Kupon 

** Die zu versteuernden Zinsen sind gemäß § 2 Abs. 2a InvStG im 
Rahmen der Zinsschrankenregelung nach § 4h (Einkommenssteuer­
gesetz) EStG zu berücksichtigen.

*** 5 % der Dividenden gelten bei Körperschaften als nicht abzugsfä­
hige Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch steuerpflichtig.

* 5 % der Veräußerungsgewinne aus Aktien gelten bei Körperschaf­
ten als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit letzt­
lich doch steuerpflichtig.
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ländischen Anleger möglich ist, hängt 
von dem zwischen dem Sitzstaat des 
Anlegers und der Bundesrepublik 
Deutschland bestehenden Doppelbe­
steuerungsabkommen ab. Sofern die 
Ausländereigenschaft der depotfüh­
renden Stelle nicht bekannt bzw. nicht 
rechtzeitig nachgewiesen wird, ist 
der ausländische Anleger gezwungen, 
die Erstattung des Steuerabzugs ge­
mäß § 37 Abs. 2 (Abgabenordnung) 
AO zu beantragen. Zuständig ist das 
Betriebsstättenfinanzamt der depot­
führenden Stelle.

Hat ein ausländischer Anleger Anteile 
thesaurierender Sondervermögen im 
Depot bei einer inländischen depot­
führenden Stelle, wird ihm bei Nach­
weis seiner steuerlichen Aus länder­
eigenschaft der Steuerabzug in Höhe 
von 25 % zuzüglich Solidaritätszu­
schlag, soweit dieser nicht auf inlän­
dische Dividenden entfällt, erstattet. 
Erfolgt der Antrag auf Erstattung ver­
spätet, kann – wie bei verspätetem 
Nachweis der Ausländereigenschaft 
bei ausschüttenden Fonds – eine Er­
stattung gemäß § 37 Abs. 2 AO auch 
nach dem Thesaurierungszeitpunkt 
beantragt werden.

20.17. Solidaritätszuschlag
Auf den bei Ausschüttungen oder 
Thesaurierungen abzuführenden Steu­
erabzug ist ein Solidaritätszuschlag 
in Höhe von 5,5 % zu erheben. Der 
Solidaritätszuschlag ist bei der Ein­
kommensteuer und Körperschaft­
steuer anrechenbar.

Fällt kein Steuerabzug an bzw. erfolgt 
bei Thesaurierung die Vergütung des 
Steuerabzugs – beispielsweise bei 
ausreichendem Freistellungsauftrag, 
Vorlage einer NV-Bescheinigung oder 
Nachweis der Steuerausländereigen­
schaft –, ist kein Solidaritätszuschlag 
abzuführen bzw. wird bei einer The­
saurierung der einbehaltene Solidari­
tätszuschlag vergütet.

20.18. Kirchensteuer
Soweit die Einkommensteuer bereits 

wirksam ein passiver Ausgleichspos­
ten zu bilden ist und damit technisch 
die historischen Anschaffungskosten 
steuerneutral gemindert werden.

20.15. �Veräußerungsgewinne  
auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung von 
Anteilen im Betriebsvermögen sind 
für Körperschaften grundsätzlich 
steuerfrei*, soweit die Gewinne aus 
noch nicht zugeflossenen oder noch 
nicht als zugeflossen geltenden Divi­
denden und aus realisierten und nicht 
realisierten Gewinnen des Sonderver­
mögens aus in- und ausländischen 
Aktien herrühren (sogenannter Akti­
engewinn). Von Einzelunternehmern 
sind diese Veräußerungsgewinne zu 
60 % zu versteuern.

Die Kapitalanlagegesellschaft ver­
öffentlicht den Aktiengewinn bewer­
tungstäglich als Prozentsatz des 
Wertes des Investmentanteils.

Der Gewinn aus der Veräußerung der 
Anteile ist zudem insoweit steuerfrei, 
als er auf die während der Besitzzeit 
im Fonds entstandenen, noch nicht 
auf der Anlegerebene erfassten, nach 
DBA-steuerfreien Erträge zurückzu­
führen ist (sog. besitzzeitanteiliger 
Immobiliengewinn).

Die Kapitalanlagegesellschaft veröf­
fentlicht den Immobiliengewinn be­
wertungstäglich als Prozentsatz des 
Wertes des Investmentanteils.

20.16. Steuerausländer
Verwahrt ein Steuerausländer Anteile 
an ausschüttenden Sondervermö­
gen im Depot bei einer inländischen 
depotführenden Stelle, wird vom 
Steuerabzug auf Zinsen, zinsähnliche 
Erträge, Wertpapierveräußerungsge­
winne, Termingeschäftsgewinne und 
ausländische Dividenden Abstand 
genommen, sofern er seine steuerli­
che Ausländereigenschaft nachweist. 
Inwieweit eine Anrechnung oder 
Erstattung des Steuerabzugs auf 
inländische Dividenden für den aus­

ländischen Betriebs sind und dies der 
auszahlenden Stelle vom Gläubiger 
der Kapitalerträge nach amtlich vor­
geschriebenem Vordruck erklärt 
wird.

Bei gewerbesteuerpflichtigen Anle­
gern sind die zum Teil einkommen­
steuerfreien bzw. körperschaftsteuer­
freien Dividendenerträge für Zwecke 
der Ermittlung des Gewerbeertrags 
nach derzeitiger Auffassung der Fi­
nanzverwaltung wieder hinzuzurech­
nen, nicht aber wieder zu kürzen. Die 
gewerbesteuerliche Hinzurechnung 
von Streubesitzdividenden aus einem 
Investmentvermögen ist derzeit Ge­
genstand eines Gerichtsverfahrens.

20.13. Negative steuerliche Erträge
Verbleiben negative Erträge nach 
Verrechnung mit gleichartigen positi­
ven Erträgen auf der Ebene des Son­
dervermögens, werden diese steuer­
lich auf Ebene des Sondervermögens 
vorgetragen. Diese können auf Ebene 
des Sondervermögens mit künftigen 
gleichartigen positiven steuerpflichti­
gen Erträgen der Folgejahre verrech­
net werden. Eine direkte Zurechnung 
der negativen steuerlichen Erträge auf 
den Anleger ist nicht möglich. Damit 
wirken sich diese negativen Beträge 
beim Anleger bei der Einkommen­
steuer bzw. Körperschaftsteuer erst 
in dem Veranlagungszeitraum (Steu­
erjahr) aus, in dem das Geschäftsjahr 
des Sondervermögens endet, bzw. 
die Ausschüttung für das Geschäfts­
jahr des Sondervermögens erfolgt, 
für das die negativen steuerlichen 
Erträge auf Ebene des Sondervermö­
gens verrechnet werden. Eine frühere 
Geltendmachung bei der Einkommen­
steuer bzw. Körperschaftsteuer des 
Anlegers ist nicht möglich.

20.14. Substanzauskehrungen
Substanzauskehrungen sind nicht 
steuerbar. Dies bedeutet für einen 
bilanzierenden Anleger, dass die Sub­
stanzauskehrungen in der Handelsbi­
lanz ertragswirksam zu vereinnahmen 
sind, in der Steuerbilanz aufwands­

* 5 % des steuerfreien Veräußerungsgewinns gelten bei Körper­
schaften als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit 
letztlich doch steuerpflichtig.
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te Zwischengewinn kann im Jahr der 
Zahlung einkommensteuerlich als ne­
gative Einnahme abgesetzt werden. 
Er wird bereits beim Steuerabzug 
steuermindernd berücksichtigt. Wird 
der Zwischengewinn nicht veröffent­
licht, sind jährlich 6 % des Entgelts 
für die Rückgabe oder Veräußerung 
des Investmentanteils als Zwischen­
gewinn anzusetzen.

Die Zwischengewinne können regel­
mäßig auch den Abrechnungen sowie 
den Erträgnisaufstellungen der Ban­
ken entnommen werden.

20.23. �Folgen der Verschmelzung  
von Sondervermögen

In den Fällen der Übertragung al­
ler Vermögensgegenstände eines 
Sondervermögens in ein anderes 
Sondervermögen gemäß § 40 InvG 
kommt es weder auf der Ebene der 
Anleger noch auf der Ebene der be­
teiligten Sondervermögen zu einer 
Aufdeckung von stillen Reserven, d. 
h., dieser Vorgang ist steuerneutral. 
Das Gleiche gilt für die Übertragung 
aller Vermögensgegenstände eines 
Sondervermögens auf ein Teilgesell­
schaftsvermögen einer Investmentak­
tiengesellschaft, die von der gleichen 
Kapitalanlagegesellschaft verwaltet 
wird.

20.24. �Transparente, semitransparente 
und intransparente  
Besteuerung

Die oben genannten Besteuerungs­
grundsätze (sog. transparente Be­
steuerung) gelten nur, wenn sämtliche 
Besteuerungsgrundlagen im Sinne des 
§ 5 Abs. 1 InvStG bekannt gemacht 
werden (sog. steuerliche Bekanntma­
chungspflicht). Dies gilt auch insoweit, 
als das Sondervermögen Anteile an 
anderen inländischen Sondervermö­
gen und Investmentaktiengesellschaf­
ten, EG-Investmentanteile und aus­
ländische Investmentanteile, die keine 
EG-Investmentanteile sind, erworben 
hat (Zielfonds i. S. d. § 10 InvStG) und 
diese ihren steuerlichen Bekanntma­
chungspflichten nachkommen.

werden können (Ertragsausgleichs­
verfahren), sind steuerlich so zu be­
handeln wie die Erträge, auf die diese 
Teile des Ausgabepreises entfallen.

20.21. �Gesonderte Feststellung,  
Außenprüfung

Die Besteuerungsgrundlagen, die auf 
Ebene des Sondervermögens ermittelt 
werden, sind gesondert festzustellen. 
Hierzu hat die Investmentgesellschaft 
beim zuständigen Finanzamt eine 
Feststellungserklärung abzugeben. 
Änderungen der Feststellungserklä­
rungen, z. B. anlässlich einer Außen­
prüfung (§ 11 Abs. 3 InvStG) der 
Finanzverwaltung, werden für das 
Geschäftsjahr wirksam, in dem die 
geänderte Feststellung unanfechtbar 
geworden ist. Die steuerliche Zurech­
nung dieser geänderten Feststellung 
beim Anleger erfolgt dann zum Ende 
dieses Geschäftsjahres bzw. am Aus­
schüttungstag bei der Ausschüttung 
für dieses Geschäftsjahr.
Damit treffen die Bereinigungen von 
Fehlern wirtschaftlich die Anleger, die 
zum Zeitpunkt der Fehlerbereinigung 
an dem Sondervermögen beteiligt sind. 
Die steuerlichen Auswirkungen können 
entweder positiv oder negativ sein.

20.22. Zwischengewinnbesteuerung
Zwischengewinne sind die im Ver­
kaufs- oder Rückgabepreis enthalte­
nen Entgelte für vereinnahmte oder 
aufgelaufene Zinsen sowie Gewinne 
aus der Veräußerung von nicht in § 1 
Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben a) 
bis f) InvStG genannten Kapitalfor­
derungen, die vom Fonds noch nicht 
ausgeschüttet oder thesauriert und 
infolgedessen beim Anleger noch 
nicht steuerpflichtig wurden (etwa 
Stückzinsen aus festverzinslichen 
Wertpapieren vergleichbar). Der vom 
Sondervermögen erwirtschaftete Zwi­
schengewinn ist bei Rückgabe oder 
Verkauf der Anteile durch Steuerin­
länder einkommensteuerpflichtig. Der 
Steuerabzug auf den Zwischengewinn 
beträgt 25 % (zuzüglich Solidaritäts­
zuschlag und ggf. Kirchensteuer).
Der bei Erwerb von Anteilen gezahl­

von einer inländischen depotführen­
den Stelle (Abzugsverpflichteter) 
durch den Steuerabzug erhoben wird, 
wird die darauf entfallende Kirchen­
steuer nach dem Kirchensteuersatz 
der Religionsgemeinschaft, der der 
Kirchensteuerpflichtige angehört, als 
Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. 
Zu diesem Zweck hat der Kirchen­
steuerpflichtige dem Abzugsverpflich­
teten in einem schriftlichen Antrag 
seine Religionsangehörigkeit zu be­
nennen. Ehegatten haben in dem An­
trag zudem zu erklären, in welchem 
Verhältnis der auf jeden Ehegatten 
entfallende Anteil der Kapitalerträge 
zu den gesamten Kapitalerträgen 
der Ehegatten steht, damit die Kir­
chensteuer entsprechend diesem 
Verhältnis aufgeteilt, einbehalten und 
abgeführt werden kann. Wird kein 
Aufteilungsverhältnis angegeben, er­
folgt eine Aufteilung nach Köpfen.

Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteu­
er als Sonderausgabe wird bereits 
beim Steuerabzug mindernd berück­
sichtigt.

20.19. Ausländische Quellensteuer
Auf die ausländischen Erträge des 
Sondervermögens wird teilweise in 
den Herkunftsländern Quellensteuer 
einbehalten.

Die Kapitalanlagegesellschaft kann 
die anrechenbare Quellensteuer auf 
der Ebene des Sondervermögens wie 
Werbungskosten abziehen. In diesem 
Fall ist die ausländische Quellensteu­
er auf Anlegerebene weder anrechen­
bar noch abzugsfähig.

Übt die Kapitalanlagegesellschaft ihr 
Wahlrecht zum Abzug der ausländi­
schen Quellensteuer auf Fondsebene 
nicht aus, dann wird die anrechenba­
re Quellensteuer bereits beim Steu­
erabzug mindernd berücksichtigt.

20.20. Ertragsausgleich
Auf Erträge entfallende Teile des Aus­
gabepreises für ausgegebene Anteile, 
die zur Ausschüttung herangezogen 
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Wenn das Vermögen eines Fonds aus 
höchstens 15 % Forderungen im Sin­
ne der ZIV besteht, haben die Zahl­
stellen, die letztendlich auf die von 
der Kapitalanlagegesellschaft gemel­
deten Daten zurückgreifen, keine Mel­
dungen an das Bundeszentralamt für 
Steuern zu versenden. Ansonsten löst 
die Überschreitung der 15 %-Grenze 
eine Meldepflicht der Zahlstellen an 
das Bundeszentralamt für Steuern 
über den in der Ausschüttung enthal­
tenen Zinsanteil aus.

Bei Überschreiten der 40 %-Grenze 
ist der in der Rückgabe oder Veräu­
ßerung der Fondsanteile enthaltene 
Zinsanteil zu melden. Handelt es sich 
um einen ausschüttenden Fonds, so 
ist zusätzlich im Falle der Ausschüt­
tung der darin enthaltene Zinsanteil 
an das Bundeszentralamt für Steuern 
zu melden. Handelt es sich um einen 
thesaurierenden Fonds, erfolgt eine 
Meldung konsequenterweise nur im 
Falle der Rückgabe oder Veräußerung 
des Fondsanteils.

Die steuerlichen Ausführungen gehen 
von der derzeit bekannten Rechtslage 
aus. Sie richten sich an in Deutsch-
land unbeschränkt einkommensteu-
erpflichtige oder unbeschränkt kör-
perschaftsteuerpflichtige Personen. 
Es kann jedoch keine Gewähr dafür 
übernommen werden, dass sich die 
steuerliche Beurteilung durch Gesetz-
gebung, Rechtsprechung oder Erlasse 
der Finanzverwaltung nicht bzw. nicht 
rückwirkend ändert.

21. Auslagerung

Die Gesellschaft hat folgende Aufga­
ben anderen Unternehmen übertra­
gen:

•	�Fondsmanagement (Deutsche Post
bank Financial Services GmbH, 
Frankfurt am Main)

•	�Interne Revision (KAS Bank N.V., 
Amsterdam)

an die ausländischen Wohnsitzfinanz­
ämter gemeldet.

Entsprechend werden grundsätz­
lich Zinserträge, die eine natürliche 
Person in Deutschland von einem 
ausländischen Kreditinstitut im euro­
päischen Ausland oder in bestimmten 
Drittstaaten erhält, von der ausländi­
schen Bank letztlich an das deutsche 
Wohnsitzfinanzamt gemeldet. Alter­
nativ behalten einige ausländische 
Staaten Quellensteuern ein, die in 
Deutschland anrechenbar sind.

Konkret betroffen sind folglich die in­
nerhalb der Europäischen Union bzw. 
in den beigetretenen Drittstaaten 
ansässigen Privatanleger, die grenz­
überschreitend in einem anderen EU 
Land ihr Depot oder Konto führen und 
Zinserträge erwirtschaften.

U. a. Luxemburg und die Schweiz 
haben sich verpflichtet, von den Zins­
erträgen eine Quellensteuer i. H. v. 
20 % (ab 1.7.2011: 35 %) einzube­
halten. Der Anleger erhält im Rah­
men der steuerlichen Dokumentation 
eine Bescheinigung, mit der er sich 
die abgezogenen Quellensteuern im 
Rahmen seiner Einkommensteuerer­
klärung anrechnen lassen kann.

Alternativ hat der Privatanleger die 
Möglichkeit, sich vom Steuerabzug 
im Ausland befreien zu lassen, indem 
er eine Ermächtigung zur freiwilli­
gen Offenlegung seiner Zinserträge 
gegenüber der ausländischen Bank 
abgibt, die es dem Institut gestattet, 
auf den Steuerabzug zu verzichten 
und stattdessen die Erträge an die 
gesetzlich vorgegebenen Finanzbe­
hörden zu melden.

Nach der ZIV ist von der Kapitalan­
lagegesellschaft für jeden in- und 
ausländischen Fonds anzugeben, ob 
er der ZIV unterliegt (in scope) oder 
nicht (out of scope).

Für diese Beurteilung enthält die ZIV 
zwei wesentliche Anlagegrenzen.

Die Kapitalanlagegesellschaft ist be­
strebt, sämtliche Besteuerungsgrund­
lagen, die ihr zugänglich sind, bekannt 
zu machen.

Die erforderliche Bekanntmachung 
kann jedoch nicht garantiert werden, 
insbesondere soweit das Sonderver­
mögen Zielfonds erworben hat und 
diese ihren steuerlichen Bekanntma­
chungspflichten nicht nachkommen. 
In diesem Fall werden die Ausschüt­
tungen und der Zwischengewinn des 
jeweiligen Zielfonds sowie 70 % der 
Wertsteigerung im letzten Kalender­
jahr des jeweiligen Zielfonds (min­
destens jedoch 6 % des Rücknahme­
preises) als steuerpflichtiger Ertrag 
auf der Ebene des Sondervermögens 
angesetzt.

Die Kapitalanlagegesellschaft ist zu­
dem bestrebt, Besteuerungsgrundla­
gen außerhalb des § 5 Abs. 1 InvStG 
(wie insbesondere den Aktiengewinn, 
den Immobiliengewinn und den Zwi­
schengewinn) bekannt zu machen.

20.25. �EU-Zinsrichtlinie /  
Zinsinformationsverordnung

Die Zinsinformationsverordnung 
(kurz ZIV), mit der die Richtlinie 
2003 / 48 / EG des Rates vom 3. Juni 
2003, ABL. EU Nr. L 157 S. 38 um­
gesetzt wird, soll grenzüberschrei­
tend die effektive Besteuerung von 
Zinserträgen natürlicher Personen im 
Gebiet der EU sicherstellen. Mit ei­
nigen Drittstaaten (insbesondere mit 
der Schweiz, Liechtenstein, Channel 
Islands, Monaco und Andorra) hat 
die EU Abkommen abgeschlossen, 
die der EU-Zinsrichtlinie weitgehend 
entsprechen.

Dazu werden grundsätzlich Zinserträ­
ge, die eine im europäischen Ausland 
oder bestimmten Drittstaaten an­
sässige natürliche Person von einem 
deutschen Kreditinstitut (das insoweit 
als Zahlstelle handelt) gutgeschrie­
ben erhält, von dem deutschen Kre­
ditinstitut an das Bundeszentralamt 
für Steuern und von dort aus letztlich 
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§ 126 InvG  
(Haustürgeschäfte)

Hinweis nach § 126  
des Investmentgesetzes
1. Ist der Käufer von Anteilen durch 
mündliche Verhandlungen außer­
halb der ständigen Geschäftsräume 
desjenigen, der die Anteile verkauft 
oder den Verkauf vermittelt hat, dazu 
bestimmt worden, eine auf den Kauf 
gerichtete Willenserklärung abzu­
geben, so ist er an diese Erklärung 
nur gebunden, wenn er sie nicht der 
Kapitalanlagegesellschaft gegenüber 
binnen einer Frist von zwei Wochen 
schriftlich widerruft; dies gilt auch 
dann, wenn derjenige, der die Anteile 
verkauft oder den Verkauf vermittelt, 
keine ständigen Geschäftsräume hat. 
Handelt es sich um ein Fernabsatzge­
schäft i.S.d. § 312b des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB), so ist bei einem 
Erwerb von Finanzdienstleistungen, 
deren Preis auf dem Finanzmarkt 
Schwankungen unterliegt (§ 312d 
Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf aus­
geschlossen. 

2. Zur Wahrung der Frist genügt 
die rechtzeitige Absendung der Wi­
derrufserklärung. Die Widerrufsfrist 
beginnt erst zu laufen, wenn die 
Durchschrift des Antrags auf Ver­
tragsabschluss dem Käufer ausge­
händigt oder ihm eine Kaufabrechnung 
übersandt worden ist und darin eine 
Belehrung über das Widerrufsrecht 
enthalten ist, die den Anforderungen 
des § 355 Abs. 2 Satz 1 BGB genügt. 
Ist streitig, ob oder zu welchem Zeit­
punkt die Durchschrift des Antrags 
auf Vertragsabschluss dem Käufer 
ausgehändigt oder ihm eine Kaufab­
rechnung übersandt worden ist, trifft 
die Beweislast den Verkäufer.

3. Das Recht zum Widerruf besteht 
nicht, wenn der Verkäufer nachweist, 
dass 

a) der Käufer die Anteile im Rahmen 
seines Gewerbebetriebes erworben 
hat oder 

auch bei der Depotbank und den Ver­
triebsstellen zu erhalten.

24. �Weitere Sonder­
vermögen, die von 
der Kapitalanlagege­
sellschaft verwaltet 
werden

Von der Gesellschaft werden noch fol­
gende Publikums-Sondervermögen ver­
waltet (Stand: 01.11.2010), die nicht 
Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind:

Richtlinienkonforme Sondervermögen
•	Deutsche Postbank Business Basic
•	Deutsche Postbank Euro Cash
•	�Deutsche Postbank 
	 Europafonds Aktien
•	�Deutsche Postbank 
	 Europafonds Plus
•	�Deutsche Postbank 
	 Europafonds Renten
•	�Deutsche Postbank 
	 Global e-Conomy
•	Deutsche Postbank Global OptiMix
•	Deutsche Postbank Global Player
•	Deutsche Postbank Protekt Plus
•	Deutsche Postbank VL Invest
•	KAS Euro Anlagefonds A
•	KAS Euro Anlagefonds C
•	KAS Euro Anlagefonds G
•	KAS Euro Anlagefonds P
•	MultiManager Fonds 1
•	MultiManager Fonds 2
•	MultiManager Fonds 3
•	MultiManager Fonds 4
•	�MultiManager Fonds 5 
Gemischte Sondervermögen

•	FM Core Index Selection Fund
•	ComfortInvest Substanz
•	ComfortInvest Chance
•	ComfortInvest Perspektive
•	�G&H Vermögensverwaltung 
	 Balance 
•	G&H Vermögensverwaltung Chance
•	H&S FM Global 60
•	H&S FM Global 100

25. �Belehrung über das 
Recht des Käufers 
zum Widerruf nach 

•	�EDV-technische Leistungen im 
Bereich der Marktrisikomessung 
(BHF-Bank AG, Frankfurt am Main)

•	�Finanzbuchhaltung für die Angele­
genheiten der Gesellschaft (KAS 
BANK N.V., Amsterdam; die Finanz­
buchhaltung für die Sondervermö­
gen und die Finanzportfolioverwal­
tung führt die Gesellschaft jedoch 
selbst durch)

•	�IT-Betrieb und IT-Anwendungsent­
wicklung (KAS Bank N.V., Amster­
dam)

•	�Personalverwaltung (KAS Bank N.V., 
Amsterdam)

22. �Jahres- / Halbjahres­
berichte /  
Abschlussprüfer

Die Jahresberichte und Halbjahresbe­
richte sind über die Postbank Finanz­
center und über die Berater der Post­
bank Finanzberatung AG, im Internet 
unter http:// kis.kasbank.com/ bzw. 
http://kis.kasbank.nl/, sowie bei den 
sonstigen Vertriebsstellen erhältlich. 

Mit der Prüfung des Sondervermö­
gens und des Jahresberichtes ist 
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsge­
sellschaft, Frankfurt am Main, beauf­
tragt.

23. �Zahlungen an die 
Anteilinhaber / Ver­
breitung der Be­
richte und sonstige 
Informationen

Durch die Beauftragung der Depot­
bank ist sichergestellt, dass die Anle­
ger die Ausschüttungen erhalten und 
dass Anteile zurückgenommen wer­
den. Die in diesem Verkaufsprospekt 
erwähnten Anlegerinformationen kön­
nen auf dem auf Seite 2 (Grundlagen) 
angegebenen Wege bezogen werden. 
Darüber hinaus sind diese Unterlagen 
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oder Wachstum erwarten lassen. Sie 
bestimmt in den Vertragsbestimmun­
gen, welche Vermögensgegenstände 
für das Sondervermögen erworben 
werden dürfen.

§ 5 Wertpapiere
Sofern die „Besonderen Vertragsbe­
dingungen“ keine weiteren Einschrän­
kungen vorsehen, darf die Gesell­
schaft vorbehaltlich des § 52 InvG 
Wertpapiere nur erwerben, wenn

a) sie an einer Börse in einem Mit­
gliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäi­
schen Wirtschaftsraum zum Handel 
zugelassen oder dort an einem ande­
ren organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind,

b) sie ausschließlich an einer Börse 
außerhalb der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder außerhalb 
der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zum Handel zuge­
lassen oder dort an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind, sofern die 
Wahl dieser Börse oder dieses orga­
nisierten Marktes von der Bundesan­
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(Bundesanstalt) zugelassen ist1,

c) ihre Zulassung an einer Börse in ei­
nem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Ver­
tragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel oder ihre Zulassung an einem 
organisierten Markt oder ihre Einbe­
ziehung in diesen in einem Mitglied­
staat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum nach den Ausga­
bebedingungen zu beantragen ist, so­
fern die Zulassung oder Einbeziehung 
dieser Wertpapiere innerhalb eines 
Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

3. Das Rechtsverhältnis zwischen 
Kapitalanlagegesellschaft und dem 
Anleger richtet sich nach diesen Ver­
tragsbedingungen und dem InvG. 

§ 2 Depotbank
1. Die Gesellschaft bestellt ein Kredit­
institut als Depotbank; die Depotbank 
handelt unabhängig von der Gesell­
schaft und ausschließlich im Interes­
se der Anleger.

2. Der Depotbank obliegen die nach 
dem InvG und diesen Vertragsbedin­
gungen vorgeschriebenen Aufgaben.

§ 3 Fondsverwaltung
1. Die Gesellschaft erwirbt und ver­
waltet die Vermögensgegenstände im 
eigenen Namen für gemeinschaftliche 
Rechnung der Anleger mit der Sorg­
falt eines ordentlichen Kaufmannes. 
Sie handelt bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben unabhängig von der 
Depotbank und ausschließlich im Inte­
resse der Anleger und der Integrität 
des Marktes.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit 
dem von den Anlegern eingelegten 
Geld die Vermögensgegenstände zu 
erwerben, diese wieder zu veräußern 
und den Erlös anderweitig anzulegen; 
sie ist ferner ermächtigt, alle sich 
aus der Verwaltung der Vermögens­
gegenstände ergebenden sonstigen 
Rechtshandlungen vorzunehmen.

3. Die Gesellschaft darf für gemein­
schaftliche Rechnung der Anleger 
weder Gelddarlehen gewähren noch 
Verpflichtungen aus einem Bürg­
schafts- oder einem Garantievertrag 
eingehen; sie darf keine Vermögens­
gegenstände nach Maßgabe der 
§§ 47, 48 und 50 InvG verkaufen, die 
im Zeitpunkt des Geschäftsabschlus­
ses nicht zum Sondervermögen gehö­
ren. § 51 InvG bleibt unberührt.

§ 4 Anlagegrundsätze
Die Gesellschaft soll für das Sonder­
vermögen nur solche Vermögensge­
genstände erwerben, die Ertrag und/

b) er den Käufer zu den Verhand­
lungen, die zum Verkauf der Anteile 
geführt haben, aufgrund vorherge­
hender Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 
der Gewerbeordnung aufgesucht hat.

4. Ist der Widerruf erfolgt und hat der 
Käufer bereits Zahlungen geleistet, so 
ist die Kapitalanlagegesellschaft ver­
pflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls 
Zug um Zug gegen Rückübertragung 
der erworbenen Anteile, die bezahlten 
Kosten und einen Betrag auszuzahlen, 
der dem Wert der bezahlten Anteile 
am Tage nach dem Eingang der Wi­
derrufserklärung entspricht.

5. Auf das Recht zum Widerruf kann 
nicht verzichtet werden.

6. Die Maßgaben der Absätze 1 bis 5 
gelten entsprechend für den Verkauf 
der Anteile durch den Anleger.

Allgemeine Vertragsbedingungen zur 
Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-
schen den Anlegern und der KAS In-
vestment Servicing GmbH (nachstehend 

„Gesellschaft“ genannt) für die von der 
Gesellschaft aufgelegten richtlinien-
konformen Sondervermögen, die nur in 
Verbindung mit den für das Sonderver-
mögen aufgestellten „Besonderen Ver-
tragsbedingungen“ gelten.

§ 1 Grundlagen 
1. Die Gesellschaft ist eine Kapitalan­
lagegesellschaft und unterliegt den 
Vorschriften des Investmentgesetzes 
(InvG).

2. Die Kapitalanlagegesellschaft 
legt das bei ihr eingelegte Geld im 
eigenen Namen für gemeinschaft­
liche Rechnung der Anleger nach 
dem Grundsatz der Risikomischung 
in den nach dem InvG zugelassenen 
Vermögensgegenständen gesondert 
vom eigenen Vermögen in Form von 
Sondervermögen an. Über die sich 
hieraus ergebenden Rechte der Anle­
ger werden Urkunden (Anteilscheine) 
ausgestellt.

1 Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundesanstalt  
veröffentlicht. www.bafin.de
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e) von einem Kreditinstitut, das 
nach dem Europäischen Gemein­
schaftsrecht festgelegten Kriterien 
einer Aufsicht unterstellt ist, oder 
einem Kreditinstitut, das Aufsichts­
bestimmungen, die nach Auffassung 
der Bundesanstalt denjenigen des 
Europäischen Gemeinschaftsrechts 
gleichwertig sind, unterliegt und die­
se einhält, begeben oder garantiert, 
oder

f) von anderen Emittenten begeben 
werden und den Anforderungen des 
§ 48 Abs.1 Satz 1 Nr.6 InvG entspre­
chen.

2. Geldmarktinstrumente im Sinne 
des Absatzes 1 dürfen nur erworben 
werden, wenn sie die jeweiligen Vor­
aussetzungen des § 48 Abs. 2 und 3 
InvG erfüllen. 

§ 7 Bankguthaben
Die Gesellschaft darf für Rechnung 
des Sondervermögens Bankguthaben 
halten, die eine Laufzeit von höchs­
tens zwölf Monaten haben. Die auf 
Sperrkonten zu führenden Guthaben 
können bei einem Kreditinstitut mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat der Euro­
päischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum 
unterhalten werden; die Guthaben 
können auch bei einem Kreditinstitut 
mit Sitz in einem Drittstaat, dessen 
Aufsichtsbestimmungen nach Auffas­
sung der Bundesanstalt denjenigen 
des Gemeinschaftsrechts gleichwer­
tig sind, gehalten werden. Sofern in 
den „Besonderen Vertragsbedingun­
gen“ nichts anderes bestimmt ist, 
können die Bankguthaben auch auf 
Fremdwährung lauten.

§ 8 Investmentanteile
1. Sofern in den „Besonderen Ver­
tragsbedingungen“ nichts Ander­
weitiges bestimmt ist, kann die 
Gesellschaft für Rechnung eines Son­
dervermögens Anteile an inländischen 
richtlinienkonformen Sondervermögen 
und Investmentaktiengesellschaften 

einmal in 397 Tagen, marktgerecht 
angepasst wird oder deren Risikopro­
fil dem Risikoprofil solcher Wertpapie­
re entspricht (Geldmarktinstrumente), 
erwerben. Geldmarktinstrumente 
dürfen für das Sondervermögen nur 
erworben werden, wenn sie

a) an einer Börse in einem Mitglied­
staat der Europäischen Union oder 
in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zum Handel zuge­
lassen oder dort an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind,

b) ausschließlich an einer Börse 
außerhalb der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder außerhalb 
der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zum Handel zuge­
lassen oder dort an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind, sofern die 
Wahl dieser Börse oder dieses orga­
nisierten Marktes von der Bundesan­
stalt zugelassen ist2,

c) von den Europäischen Gemeinschaf­
ten, dem Bund, einem Sondervermö­
gen des Bundes, einem Land, einem 
anderen Mitgliedstaat oder einer 
anderen zentralstaatlichen, regiona­
len oder lokalen Gebietskörperschaft 
oder der Zentralbank eines Mitglied­
staates der Europäischen Union, der 
Europäischen Zentralbank oder der 
Europäischen Investitionsbank, einem 
Drittstaat oder, sofern dieser ein 
Bundesstaat ist, einem Gliedstaat 
dieses Bundesstaates oder von einer 
internationalen öffentlich-rechtlichen 
Einrichtung, der mindestens ein Mit­
gliedstaat der Europäischen Union 
angehört, begeben oder garantiert 
werden,

d) von einem Unternehmen begeben 
werden, dessen Wertpapiere auf 
den unter den Buchstaben a) und 
b) bezeichneten Märkten gehandelt 
werden,

d) ihre Zulassung an einer Börse zum 
Handel oder ihre Zulassung an einem 
organisierten Markt oder die Einbe­
ziehung in diesen außerhalb der Mit­
gliedstaaten der Europäischen Union 
oder außerhalb der anderen Vertrags­
staaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum nach 
den Ausgabebedingungen zu beantra­
gen ist, sofern die Wahl dieser Börse 
oder dieses organisierten Marktes 
von der Bundesanstalt zugelassen ist 
und die Zulassung oder Einbeziehung 
dieser Wertpapiere innerhalb eines 
Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

e) es Aktien sind, die dem Sonderver­
mögen bei einer Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln zustehen,

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, 
die zum Sondervermögen gehören, 
erworben wurden,

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds 
sind, die die in § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
7 InvG genannten Kriterien erfüllen,

h) es Finanzinstrumente sind, die die 
in § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 InvG ge­
nannten Kriterien erfüllen.

Der Erwerb von Wertpapieren nach 
Satz 1 Buchstaben a) bis d) darf nur 
erfolgen, wenn zusätzlich die Voraus­
setzungen des § 47 Abs.1 Satz 2 
InvG erfüllt sind.

§ 6 Geldmarktinstrumente
1. Sofern die „Besonderen Vertragsbe­
dingungen“ keine weiteren Einschrän­
kungen vorsehen, darf die Gesell­
schaft vorbehaltlich des § 52 InvG 
für Rechnung des Sondervermögens 
Instrumente, die üblicherweise auf 
dem Geldmarkt gehandelt werden, 
sowie verzinsliche Wertpapiere, die 
zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das 
Sondervermögen eine restliche Lauf­
zeit von höchstens 397 Tagen haben, 
deren Verzinsung nach den Ausgabe­
bedingungen während ihrer gesamten 
Laufzeit regelmäßig, mindestens aber 

2 siehe Fußnote 1
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3. Sofern die Gesellschaft den quali­
fizierten Ansatz nutzt, darf sie – vor­
behaltlich eines geeigneten Risiko­
managementsystems – in jegliche 
Finanzinstrumente mit derivativer 
Komponente oder Derivate investie­
ren, die von einem gemäß § 51 Abs. 
1 Satz1 InvG zulässigen Basiswert 
abgeleitet sind. Hierbei darf der dem 
Sondervermögen zuzuordnende po­
tenzielle Risikobetrag für das Markt­
risiko zu keinem Zeitpunkt das Zwei­
fache des potenziellen Risikobetrags 
für das Marktrisiko des zugehörigen 
Vergleichsvermögens gemäß § 9 der 
DerivateV übersteigen.

4. Unter keinen Umständen darf die 
Gesellschaft bei diesen Geschäften 
von den in den „Allgemeinen und Be­
sonderen Vertragsbedingungen“ oder 
in dem Verkaufsprospekt genannten 
Anlagegrundsätzen und -grenzen ab­
weichen.

5. Die Gesellschaft wird Derivate 
und Finanzinstrumente mit deriva­
tiver Komponente zum Zwecke der 
Absicherung, der effizienten Portfo­
liosteuerung und der Erzielung von 
Zusatzerträgen einsetzen, wenn und 
soweit sie dies im Interesse der An­
leger für geboten hält.

6. Bei der Ermittlung der Markt­
risikogrenze für den Einsatz von 
Derivaten und Finanzinstrumenten 
mit derivativer Komponente darf die 
Gesellschaft jederzeit vom einfachen 
zum qualifizierten Ansatz gemäß § 7 
der DerivateV wechseln. Der Wech­
sel zum qualifizierten Ansatz bedarf 
nicht der Genehmigung durch die 
Bundesanstalt, die Gesellschaft hat 
den Wechsel jedoch unverzüglich 
der Bundesanstalt anzuzeigen und 
im nächstfolgenden Halbjahres- oder 
Jahresbericht bekannt zu machen.

7. Beim Einsatz von Derivaten und 
Finanzinstrumenten mit derivati­
ver Komponente wird die Gesell­
schaft die gemäß § 51 Abs. 3 InvG 
erlassene Rechtsverordnung über 

mit derivativer Komponente oder 
Kombinationen aus diesen Derivaten, 
Finanzinstrumenten mit derivativer 
Komponente oder Kombinationen 
aus gemäß § 51 Abs. 1 Satz 1 InvG 
zulässigen Basiswerten im Sonder­
vermögen einsetzen. Hierbei darf der 
nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu 
ermittelnde Anrechnungsbetrag des 
Sondervermögens für das Zins- und 
Aktienkursrisiko oder das Währungs­
risiko zu keinem Zeitpunkt das Zwei­
fache des Wertes des Sondervermö­
gens übersteigen.

a) Terminkontrakte auf die Basiswer­
te nach § 51 Abs.1 InvG mit der Aus­
nahme von Investmentanteilen nach 
§ 50 InvG;

b) Optionen oder Optionsscheine 
auf die Basiswerte nach § 51 Abs.1 
InvG mit der Ausnahme von Invest­
mentanteilen nach § 50 InvG und auf 
Terminkontrakte nach Buchstabe a), 
wenn sie die folgenden Eigenschaften 
aufweisen:

aa) eine Ausübung ist entweder wäh­
rend der gesamten Laufzeit oder zum 
Ende der Laufzeit möglich und

bb) der Optionswert hängt zum Aus­
übungszeitpunkt linear von der posi­
tiven oder negativen Differenz zwi­
schen Basispreis und Marktpreis des 
Basiswerts ab und wird null, wenn die 
Differenz das andere Vorzeichen hat;
c) Zinsswaps, Währungsswaps oder 
Zins-Währungsswaps;

d) Optionen auf Swaps nach Buch­
stabe c), sofern sie die in Buchstabe 
b) unter Buchstaben aa) und bb) be­
schriebenen Eigenschaften aufweisen 
(Swaptions);

e) Credit Default Swaps sofern sie 
ausschließlich und nachvollziehbar 
der Absicherung des Kreditrisikos 
von genau zuordenbaren Vermögens­
gegenständen des Sondervermögens 
dienen.

sowie EG-Investmentanteile im Sinne 
des InvG erwerben. Anteile an ande­
ren inländischen Sondervermögen 
und Investmentaktiengesellschaften 
sowie ausländische Investmentan­
teile, die keine EG-Investmentanteile 
sind, können erworben werden, so­
fern sie die Anforderungen des § 50 
Abs.1 Satz 2 InvG erfüllen.

2. Anteile an inländischen Sonderver­
mögen und Investmentaktiengesell­
schaften, EG-Investmentanteile und 
ausländische Investmentanteile darf 
die Gesellschaft nur erwerben, wenn 
nach den Vertragsbedingungen oder 
der Satzung der Kapitalanlagege­
sellschaft, der Investmentaktienge­
sellschaft oder der ausländischen 
Investmentgesellschaft insgesamt 
höchstens 10 % des Wertes ihres 
Vermögens in Anteilen an anderen in­
ländischen Sondervermögen, Invest­
mentaktiengesellschaften oder aus­
ländischen Investmentvermögen i.S.v. 
§ 50 InvG angelegt werden dürfen.

§ 9 Derivate
1. Sofern in den „Besonderen Ver­
tragsbedingungen“ nichts Anderwei­
tiges bestimmt ist, kann die Gesell­
schaft im Rahmen der Verwaltung des 
Sondervermögens Derivate gemäß 
§ 51 Abs. 1 Satz 1 InvG und Finan­
zinstrumente mit derivativer Kompo­
nente gemäß § 51 Abs. 1 Satz 2 InvG 
einsetzen. Sie darf – der Art und dem 
Umfang der eingesetzten Derivate 
und Finanzinstrumente mit derivati­
ver Komponente entsprechend – zur 
Ermittlung der Auslastung der nach 
§ 51 Abs. 2 InvG festgesetzte Markt­
risikogrenze für den Einsatz von De­
rivaten und Finanzinstrumenten mit 
derivativer Komponente entweder 
den einfachen oder den qualifizierten 
Ansatz im Sinne der DerivateV nut­
zen; das Nähere regelt der Verkaufs­
prospekt.

2. Sofern die Gesellschaft den ein­
fachen Ansatz nutzt, darf sie aus­
schließlich die folgenden Grundformen 
von Derivaten, Finanzinstrumenten 
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6. Die Gesellschaft hat sicherzustel­
len, dass eine Kombination aus:

a. von ein und derselben Einrichtung 
begebenen Wertpapieren oder Geld­
marktinstrumenten,

b. Einlagen bei dieser Einrichtung,

c. Anrechnungsbeträgen für das Kon­
trahentenrisiko der mit dieser Ein­
richtung eingegangenen Geschäfte in 
Derivaten, die nicht zum Handel an 
einer Börse zugelassen oder in einen 
anderen organisierten Markt einbezo­
gen sind,

20 % des Wertes des Sondervermö­
gens nicht übersteigt. Satz 1 gilt für 
die in Abs. 3 genannten Emittenten 
und Garantiegeber mit der Maßgabe, 
dass die Gesellschaft sicherzustel­
len hat, dass eine Kombination der 
in Satz 1 genannten Vermögensge­
genstände und Anrechnungsbeträge 
35 % des Wertes des Sondervermö­
gens nicht übersteigt. Die jeweiligen 
Einzelobergrenzen bleiben in beiden 
Fällen unberührt.

7. Die in Abs. 3 genannten Schuldver­
schreibungen, Schuldscheindarlehen 
und Geldmarktinstrumente werden 
bei der Anwendung der in Abs. 2 
genannten Grenzen von 40 % nicht 
berücksichtigt. Die in den Absätzen 2 
und 3 und Absätzen 5 bis 6 genann­
ten Grenzen dürfen abweichend von 
der Regelung in Abs. 6 nicht kumu­
liert werden.

8. Die Gesellschaft darf in Anteilen 
an einem einzigen Investmentvermö­
gen nach Maßgabe des § 8 Abs. 1 
nur bis zu 20 % des Wertes des Son­
dervermögens anlegen. In Anteilen an 
Investmentvermögen nach Maßgabe 
des § 8 Abs. 1 Satz 2 darf die Gesell­
schaft insgesamt nur bis zu 30 % des 
Wertes des Sondervermögens anle­
gen. Die Gesellschaft darf für Rech­
nung des Sondervermögens nicht 
mehr als 25 % der ausgegebenen An­
teile eines anderen inländischen oder 

ditinstituten mit Sitz in einem Mit­
gliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäi­
schen Wirtschaftsraum ausgegeben 
worden sind, darf die Gesellschaft 
jeweils bis zu 25 % des Wertes des 
Sondervermögens anlegen, wenn die 
Kreditinstitute aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften zum Schutz der Inhaber 
dieser Schuldverschreibungen einer 
besonderen öffentlichen Aufsicht un­
terliegen und die mit der Ausgabe der 
Schuldverschreibungen aufgenom­
menen Mittel nach den gesetzlichen 
Vorschriften in Vermögenswerten 
angelegt werden, die während der ge­
samten Laufzeit der Schuldverschrei­
bungen die sich aus ihnen ergebenden 
Verbindlichkeiten ausreichend decken 
und die bei einem Ausfall des Ausstel­
lers vorrangig für die fällig werdenden 
Rückzahlungen und die Zahlung der 
Zinsen bestimmt sind. Legt die Gesell­
schaft mehr als 5 % des Wertes des 
Sondervermögens in Schuldverschrei­
bungen desselben Ausstellers nach 
Satz 2 an, so darf der Gesamtwert 
dieser Schuldverschreibungen 80 % 
des Wertes des Sondervermögens 
nicht übersteigen.

4. Die Grenze in Abs. 3 Satz 1 darf 
für Wertpapiere und Geldmarktinst­
rumente desselben Ausstellers nach 
Maßgabe von § 60 Abs. 2 Satz 1 InvG 
überschritten werden, sofern die „Be­
sonderen Vertragsbedingungen“ dies 
unter Angabe der Aussteller vorse­
hen. In diesen Fällen müssen die für 
Rechnung des Sondervermögens ge­
haltenen Wertpapiere und Geldmark­
tinstrumente aus mindestens sechs 
verschiedenen Emissionen stammen, 
wobei nicht mehr als 30 % des Son­
dervermögens in einer Emission ge­
halten werden dürfen.

5. Die Gesellschaft darf nur bis zu 
20 % des Wertes des Sondervermö­
gens in Bankguthaben im Sinne des 
§ 49 InvG bei je einem Kreditinstitut 
anlegen.

Risikomanagement und Risikomes­
sung in Sondervermögen (DerivateV) 
beachten.

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente
Sofern in den „Besonderen Vertrags­
bedingungen“ nichts Anderweitiges 
bestimmt ist, kann die Gesellschaft 
für Rechnung eines Sondervermö­
gens bis zu 10 % des Wertes des 
Sondervermögens Sonstige Anlagein­
strumente gemäß § 52 InvG erwer­
ben.

§ 11 Ausstellergrenzen  
und Anlagegrenzen
1. Bei der Verwaltung hat die Gesell­
schaft die im InvG, der DerivateV und 
die in den Vertragsbedingungen fest­
gelegten Grenzen und Beschränkun­
gen zu beachten.

2. Im Einzelfall dürfen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente einschließlich 
der in Pension genommenen Wert­
papiere und Geldmarktinstrumente 
desselben Ausstellers (Schuldners) 
über den Wertanteil von 5 % hinaus 
bis zu 10 % des Sondervermögens 
erworben werden; dabei darf der Ge­
samtwert der Wertpapiere und Geld­
marktinstrumente dieser Aussteller 
(Schuldner) 40 % des Sonderver­
mögens nicht übersteigen.

3. Die Gesellschaft darf in solche 
Schuldverschreibungen, Schuldschein­
darlehen und Geldmarktinstrumente, 
die vom Bund, einem Land, den Eu­
ropäischen Gemeinschaften, einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder seinen Gebietskörperschaften, 
einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, einem Drittstaat 
oder von einer internationalen Or­
ganisation, der mindestens ein Mit­
gliedstaat der Europäischen Union 
angehört, ausgegeben oder garan­
tiert worden sind, jeweils bis zu 35 % 
des Wertes des Sondervermögens 
anlegen. In Pfandbriefen und Kom­
munalschuldverschreibungen sowie 
Schuldverschreibungen, die von Kre­
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gende Wertpapiere darf zusammen 
mit dem Kurswert der für Rechnung 
des Sondervermögens bereits als 
Wertpapier-Darlehen für eine be­
stimmte Zeit übertragene Wertpa­
piere 15 % des Wertes des Sonder­
vermögens nicht übersteigen.

2. Wird die Sicherheit für die über­
tragenen Wertpapiere vom Wertpa­
pier-Darlehensnehmer in Guthaben 
erbracht, darf die Gesellschaft von 
der Möglichkeit Gebrauch machen, 
diese Guthaben in Geldmarktinstru­
mente im Sinne des § 48 InvG in der 
Währung des Guthabens anzulegen. 
Die Erträge aus Sicherheiten stehen 
dem Sondervermögen zu.

3. Die Gesellschaft kann sich auch ei­
nes von einer Wertpapiersammelbank 
oder von einem anderen in den „Beson­
deren Vertragsbedingungen“ genann­
ten Unternehmen, dessen Unterneh­
mensgegenstand die Abwicklung von 
grenzüberschreitenden Effektenge­
schäften für andere ist, organisierten 
Systems zur Vermittlung und Abwick­
lung der Wertpapier-Darlehen bedie­
nen, welches von den Anforderungen 
der §§ 54 und 55 InvG abweicht, wenn 
durch die Bedingungen dieses Sys­
tems die Wahrung der Interessen der 
Anleger gewährleistet ist.

4. Sofern in den „Besonderen Ver­
tragsbedingungen“ nichts Anderwei­
tiges bestimmt ist, darf die Gesell­
schaft Wertpapier-Darlehen auch in 
Bezug auf Geldmarktinstrumente und 
Investmentanteile gewähren sofern 
diese Vermögensgegenstände für 
das Sondervermögen erwerbbar sind. 
Die Regelungen des § 13 gelten hier­
für sinngemäß.

§ 14 Pensionsgeschäfte
1. Die Gesellschaft darf für Rechnung 
des Sondervermögens Wertpapier-
Pensionsgeschäfte im Sinne von 
§ 340b Abs.2 Handelsgesetzbuch 
gegen Entgelt mit Kreditinstituten 
oder Finanzdienstleistungsinstituten 
abschließen.

inventarwerte des übernommenen 
und des aufnehmenden Sonderver­
mögens zum Zeitpunkt der Übernah­
me. Der Beschluss der Gesellschaft 
zur Übertragung aller Vermögensge­
genstände eines Sondervermögens 
in ein anderes Sondervermögen ist 
bekannt zu machen; § 43 Abs. 5 Satz 
1 InvG ist entsprechend anzuwenden. 
Die Übertragung darf nicht vor Ablauf 
von drei Monaten nach Bekanntma­
chung erfolgen, falls nicht mit der 
Zustimmung der Bundesanstalt ein 
früherer Zeitpunkt bestimmt wird. 
Die neuen Anteile des übernehmen­
den Sondervermögens gelten bei den 
Anlegern des übertragenden Sonder­
vermögens mit Beginn des dem Über­
tragungsstichtag folgenden Tages als 
ausgegeben.

3. Abs. 1 Buchstabe c gilt nicht für 
die Zusammenlegung einzelner Son­
dervermögen zu einem einzigen Son­
dervermögen mit unterschiedlichen 
Anteilklassen. In diesem Fall ist statt 
des Umtauschverhältnisses nach Abs. 
2 Satz 1, der Anteil der Anteilklasse 
an dem Sondervermögen zu ermitteln. 
Die Ausgabe der neuen Anteile an die 
Anleger des übertragenden Sonder­
vermögens gilt nicht als Tausch. Die 
ausgegebenen Anteile treten an die 
Stelle der Anteile an dem übertra­
genden Sondervermögen.

§ 13 Darlehen
1. Die Gesellschaft darf für Rechnung 
des Sondervermögens einem Wertpa­
pier-Darlehensnehmer gegen ein 
marktgerechtes Entgelt nach Über­
tragung ausreichender Sicherheiten 
ein Wertpapier-Darlehen auf unbe­
stimmte oder bestimmte Zeit inso­
weit gewähren, als der Kurswert der 
zu übertragenden Wertpapiere zu­
sammen mit dem Kurswert der für 
Rechnung des Sondervermögens 
demselben Wertpapier-Darlehens­
nehmer bereits als Wertpapier-Dar­
lehen übertragene Wertpapiere 10 % 
des Wertes des Sondervermögens 
nicht übersteigt. Der Kurswert der 
für eine bestimmte Zeit zu übertra­

ausländischen Investmentvermögens 
erwerben.

§ 12 Übertragung aller Vermögens-
gegenstände des Sondervermögens 
in ein anderes Sondervermögen
1. Die Gesellschaft darf alle Ver­
mögensgegenstände dieses Son­
dervermögens in ein anderes Son­
dervermögen übertragen oder alle 
Vermögensgegenstände eines ande­
ren Sondervermögens in dieses Son­
dervermögen übernehmen, wenn

a) beide Sondervermögen von der Ge­
sellschaft verwaltet werden, 

b) die Anlagegrundsätze und –gren­
zen nach den Vertragsbedingungen 
für diese Sondervermögen nicht we­
sentlich voneinander abweichen,

c) die an die Gesellschaft und die De­
potbank zu zahlenden Vergütungen 
sowie die Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge nicht wesent­
lich voneinander abweichen,

d) die Übertragung aller Vermögens­
gegenstände des Sondervermögens 
zum Geschäftsjahresende des über­
tragenden Sondervermögens (Über­
tragungsstichtag) erfolgt, am Über­
tragungsstichtag die Werte des 
übernehmenden und des übertragen­
den Sondervermögens berechnet 
werden, das Umtauschverhältnis 
festgelegt wird, die Vermögensge­
genstände und Verbindlichkeiten 
übernommen werden und der gesam­
te Übernahmevorgang vom Ab­
schlussprüfer geprüft wird und die 
Bundesanstalt die Übertragung der 
Vermögensgegenstände, bei der die 
Interessen der Anleger ausreichend 
gewahrt sein müssen, genehmigt hat. 
Mit Zustimmung der Bundesanstalt 
kann ein anderer Übertragungsstich­
tag bestimmt werden; § 44 Abs. 3 
und 6 InvG ist entsprechend anzu­
wenden.

2. Das Umtauschverhältnis ermittelt 
sich nach dem Verhältnis der Netto­
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§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise
1. Zur Errechnung des Ausgabe- und 
Rücknahmepreises der Anteile wird 
der Wert der zu dem Sondervermö­
gen gehörenden Vermögensgegen­
stände (Inventarwert) zu den in Abs. 
4 genannten Zeitpunkten ermittelt 
und durch die Zahl der umlaufenden 
Anteile geteilt (Anteilwert). Werden 
gemäß § 16 Abs. 2 unterschiedliche 
Anteilklassen für das Sondervermö­
gen eingeführt, ist der Anteilwert 
sowie der Ausgabe- und Rücknahme­
preis für jede Anteilklasse gesondert 
zu ermitteln. 

Die Bewertung der Vermögensgegen­
stände erfolgt gemäß § 36 InvG bzw. 
nach einer gemäß § 36 InvG erlasse­
nen Rechtsverordnung. 

2. Der Ausgabepreis entspricht 
dem Anteilwert zuzüglich eines in 
den „Besonderen Vertragsbedingun­
gen“ gegebenenfalls festgesetzten 
Ausgabeaufschlags. Der Rücknah­
mepreis entspricht dem Anteilwert 
abzüglich eines gegebenenfalls in den 
„Besonderen Vertragsbedingungen“ 
festgesetzten Rücknahmeabschlags. 
Sofern vom Anleger außer dem Aus­
gabeaufschlag oder Rücknahmeab­
schlag sonstige Kosten zu entrichten 
sind, sind deren Höhe und Berech­
nung in den „Besonderen Vertragsbe­
dingungen“ anzugeben.

3. Der Abrechnungsstichtag für An­
teilabrufe und Rücknahmeaufträge 
ist spätestens der auf den Eingang 
des Anteilsabrufs- bzw. Rücknah­
meauftrags folgende Wertermitt­
lungstag, soweit in den „Besonderen 
Vertragsbedingungen“ nichts anderes 
bestimmt ist.

4. Die Ausgabe- und Rücknahmeprei­
se werden börsentäglich ermittelt. 
Soweit in den „Besonderen Vertrags­
bedingungen“ nichts weiteres be­
stimmt ist, können die Gesellschaft 
und die Depotbank an gesetzlichen 
Feiertagen, die Börsentage sind, so­
wie am 24. und 31. Dezember jeden 

vervielfältigten Unterschriften der 
Gesellschaft und der Depotbank. Da­
rüber hinaus weisen sie die eigenhän­
dige Unterschrift einer Kontrollper­
son der Depotbank auf.

4. Die Anteile sind übertragbar. Mit 
der Übertragung eines Anteilscheines 
gehen die in ihm verbrieften Rechte 
über. Der Gesellschaft gegenüber gilt 
in jedem Falle der Inhaber des Anteil­
scheines als der Berechtigte.

5. Sofern die Rechte der Anleger bei 
der Errichtung des Sondervermögens 
oder die Rechte der Anleger einer An­
teilklasse bei Einführung der Anteil­
klasse nicht in einer Globalurkunde, 
sondern in einzelnen Anteilscheinen 
oder in Mehrfachurkunden verbrieft 
werden sollen, erfolgt die Festlegung 
in den „Besonderen Vertragsbedin­
gungen“.

§ 17 Ausgabe und Rücknahme 
von Anteilscheinen, Rücknahme
aussetzung
1. Die Anzahl der ausgegebenen An­
teile und entsprechenden Anteilschei­
ne ist grundsätzlich nicht beschränkt. 
Die Gesellschaft behält sich vor, die 
Ausgabe von Anteilen vorübergehend 
oder vollständig einzustellen.

2. Die Anteile können bei der Gesell­
schaft, der Depotbank oder durch 
Vermittlung Dritter erworben wer­
den.

3. Die Anleger können von der Gesell­
schaft die Rücknahme der Anteile ver­
langen. Die Gesellschaft ist verpflich­
tet, die Anteile zum jeweils geltenden 
Rücknahmepreis für Rechnung des 
Sondervermögens zurückzunehmen. 
Rücknahmestelle ist die Depotbank.

4. Der Gesellschaft bleibt jedoch vor­
behalten, die Rücknahme der Anteile 
gemäß § 37 InvG auszusetzen, wenn 
außergewöhnliche Umstände vorlie­
gen, die eine Aussetzung unter Be­
rücksichtigung der Interessen der An­
leger erforderlich erscheinen lassen. 

2. Die Pensionsgeschäfte müssen 
Wertpapiere zum Gegenstand haben, 
die nach den Vertragsbedingungen 
für das Sondervermögen erworben 
werden dürfen.

3. Die Pensionsgeschäfte dürfen 
höchstens eine Laufzeit von 12  Mo­
naten haben.

4. Sofern in den „Besonderen Ver­
tragsbedingungen“ nichts Anderwei­
tiges bestimmt ist, darf die Gesell­
schaft Pensionsgeschäfte auch in 
Bezug auf Geldmarktinstrumente und 
Investmentanteile gewähren, sofern 
diese Vermögensgegenstände für 
das Sondervermögen erwerbbar sind. 
Die Regelungen des § 14 gelten hier­
für sinngemäß.

§ 15 Kreditaufnahme
Die Gesellschaft darf für gemein­
schaftliche Rechnung der Anleger 
kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 
10 % des Sondervermögens aufneh­
men, wenn die Bedingungen der Kre­
ditaufnahme marktüblich sind und die 
Depotbank der Kreditaufnahme zu­
stimmt. Hierbei sind Beträge, die die 
Gesellschaft als Pensionsgeber im 
Rahmen eines Pensionsgeschäftes 
erhalten hat, anzurechnen.

§ 16 Anteilscheine
1. Die Anteilscheine lauten auf den 
Inhaber und sind über einen Anteil 
oder eine Mehrzahl von Anteilen aus­
gestellt.

2. Die Anteile können verschiedene 
Rechte, insbesondere hinsichtlich der 
Ertragsverwendung, des Ausgabeauf­
schlages, des Rücknahmeabschlages, 
der Währung des Anteilwertes, der 
Verwaltungsvergütung, der Mindest­
anlagesumme oder einer Kombinati­
on dieser Merkmale (Anteilklassen) 
haben. Die Einzelheiten sind in den 
„Besonderen Vertragsbedingungen“ 
festgelegt.

3. Die Anteilscheine tragen min­
destens die handschriftlichen oder 
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3. Sämtliche vorgesehenen Änderun­
gen werden im elektronischen Bun­
desanzeiger und darüber hinaus in 
einer hinreichend verbreiteten Wirt­
schafts- oder Tageszeitung oder in 
den im Verkaufsprospekt bezeichne­
ten elektronischen Informationsmedi­
en bekannt gemacht und treten – mit 
Ausnahme der Änderungen nach Ab­
sätzen 4 und 5 – frühestens am Tag 
nach ihrer Bekanntmachung im elek­
tronischen Bundesanzeiger in Kraft. 
In einer Veröffentlichung nach Satz 1 
ist auf die vorgesehenen Änderungen 
und ihr Inkrafttreten hinzuweisen.

4. Änderungen von Regelungen zu 
den Aufwendungen und den der Ge­
sellschaft, der Depotbank und Dritten 
zustehenden Vergütungen (§ 41 Abs. 
1 Satz 1 InvG) treten 6 Monate nach 
Bekanntmachung in Kraft, falls nicht 
mit Zustimmung der Bundesanstalt 
ein früherer Termin bestimmt wird. 
Die Veröffentlichung erfolgt gemäß 
Abs. 3 Satz 2.

5. Änderungen der bisherigen Anla­
gegrundsätze des Sondervermögens 
treten 6 Monate nach Bekanntma­
chung in Kraft. Die Veröffentlichung 
erfolgt gemäß Abs. 3 Satz 2. Zusätz­
lich hat die Gesellschaft den Anlegern 
ein Angebot zu unterbreiten, die An­
teile in Anteile an Sondervermögen 
mit vergleichbaren Anlagegrundsät­
zen kostenlos umzutauschen.

§ 23 Erfüllungsort, Gerichtsstand
1. Erfüllungsort ist der Sitz der Ge­
sellschaft.

2. Hat der Anleger im Inland keinen 
allgemeinen Gerichtsstand, so ist der 
Sitz der Gesellschaft Gerichtsstand.

Besondere Vertragsbedingungen zur 
Regelung des Rechtsverhältnisses 
zwischen den Anlegern und der KAS 
Investment Servicing GmbH, Wiesba-
den, (nachstehend „Gesellschaft“ ge-
nannt) für das von der Gesellschaft 
aufgelegte richtlinienkonforme Son-
dervermögen KAS Euro Anlagefonds 

schen Bundesanzeiger und darüber 
hinaus im Jahresbericht oder Halb­
jahresbericht kündigen.

2. Mit dem Wirksamwerden der 
Kündigung erlischt das Recht der 
Gesellschaft, das Sondervermögen 
zu verwalten. In diesem Falle geht 
das Sondervermögen bzw. das Ver­
fügungsrecht über das Sonderver­
mögen auf die Depotbank über, die 
es abzuwickeln und an die Anleger 
zu verteilen hat. Für die Zeit der Ab­
wicklung kann die Depotbank die der 
Gesellschaft zustehende Vergütung 
beanspruchen. Mit Genehmigung der 
Bundesanstalt kann die Depotbank 
von der Abwicklung und Verteilung 
absehen und einer anderen Kapitalan­
lagegesellschaft die Verwaltung des 
Sondervermögens nach Maßgabe 
der bisherigen Vertragsbedingungen 
übertragen.

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, 
an dem ihr Verwaltungsrecht nach 
Maßgabe des § 38 InvG erlischt, ei­
nen Auflösungsbericht zu erstellen, 
der den Anforderungen an einen 
Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG 
entspricht.

§ 22 Änderungen 
der Vertragsbedingungen
1. Die Gesellschaft kann die Vertrags­
bedingungen ändern.

2. Änderungen der Vertragsbedin­
gungen, mit Ausnahme der Regelun­
gen zu den Aufwendungen und den 
der Gesellschaft, der Depotbank und 
Dritten zustehenden Vergütungen, 
die zulasten des Sondervermögens 
gehen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 InvG), be­
dürfen der vorherigen Genehmigung 
durch die Bundesanstalt für Finanz­
dienstleistungsaufsicht. Soweit die 
Änderungen nach Satz 1 Anlage­
grundsätze des Sondervermögens 
betreffen, bedürfen sie der vorheri­
gen Zustimmung des Aufsichtsrates 
der Gesellschaft.

Jahres von einer Ermittlung des Wer­
tes absehen; das Nähere regelt der 
Verkaufsprospekt.

§ 19 Kosten
In den „Besonderen Vertragsbedin­
gungen“ werden die Aufwendungen 
und die der Gesellschaft, der De­
potbank und Dritten zustehenden Ver­
gütungen, die dem Sondervermögen 
belastet werden können, genannt. Für 
Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist 
in den „Besonderen Vertragsbedin­
gungen“ darüber hinaus anzugeben, 
nach welcher Methode, in welcher 
Höhe und aufgrund welcher Berech­
nung sie zu leisten sind.

§ 20 Rechnungslegung
1. Spätestens vier Monate nach Ablauf 
des Geschäftsjahres des Sonderver­
mögens macht die Gesellschaft einen 
Jahresbericht einschließlich Ertrags- 
und Aufwandsrechnung gemäß § 44 
Abs. 1 InvG bekannt.

2. Spätestens zwei Monate nach der 
Mitte des Geschäftsjahres macht die 
Gesellschaft einen Halbjahresbericht 
gemäß § 44 Abs. 2 InvG bekannt.

3. Wird das Recht zur Verwaltung 
des Sondervermögens während des 
Geschäftsjahres auf eine andere Kapi­
talanlagegesellschaft übertragen, so 
hat die Gesellschaft auf den Übertra­
gungsstichtag einen Zwischenbericht 
zu erstellen, der den Anforderungen 
an einen Jahresbericht gemäß § 44 
Abs. 1 InvG entspricht.

4. Die Berichte sind bei der Gesell­
schaft und der Depotbank und weite­
ren Stellen, die im Verkaufsprospekt 
anzugeben sind, erhältlich; sie wer­
den ferner im elektronischen Bundes­
anzeiger bekannt gemacht. 

§ 21 Kündigung und Abwicklung 
des Sondervermögens
1. Die Gesellschaft kann die Verwal­
tung des Sondervermögens mit einer 
Frist von mindestens sechs Monaten 
durch Bekanntmachung im elektroni­
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§ 4 Anlageausschuss
Die Gesellschaft kann sich bei der 
Auswahl der für das Sondervermö­
gen anzuschaffenden oder zu ver­
äußernden Vermögensgegenstände 
des Rates eines Anlageausschusses 
bedienen.

ANTEILKLASSEN

§ 5 Anteilklassen
1. Für das Sondervermögen können 
Anteilklassen im Sinne von § 16 
Abs. 2 der „Allgemeinen Vertragsbe­
dingungen“ gebildet werden, die sich 
hinsichtlich der Verwaltungsvergü­
tung, des Ausgabeaufschlages und 
der Mindestanlagesumme oder einer 
Kombination dieser Merkmale unter­
scheiden.

2. Für die Anteilklassen mit der Be­
zeichnung „A“ beträgt die Verwal­
tungsvergütung gemäß § 8 dieser 
„Besonderen Vertragsbedingungen“ 
bis zu 2,0 % p. a., für die Anteilklas­
sen mit der Bezeichnung „B“ beträgt 
die Verwaltungsvergütung bis zu 
1,50 % und für die Anteilklassen mit 
der Bezeichnung „C“ beträgt die Ver­
waltungsvergütung bis zu 2,50 %. 
Die Bildung von weiteren Anteilklas­
sen ist jederzeit zulässig und liegt im 
Ermessen der Gesellschaft.

3. Der Anteilwert wird für jede Anteil­
klasse gesondert errechnet, indem 
die Kosten der Auflegung neuer An­
teilklassen und die Verwaltungsver­
gütung, die auf eine bestimmte An­
teilklasse entfallen, ggf. einschließlich 
Ertragsausgleich, ausschließlich die­
ser Anteilklasse zugeordnet werden.

4. Die bestehenden Anteilklassen 
werden sowohl im ausführlichen Ver­
kaufsprospekt als auch im Jahres- und 
Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. 
Die Anteilklassen kennzeichnenden 
Ausgestaltungsmerkmale (Verwal­
tungsvergütung, Ausgabeaufschlag 
und Mindestanlagesumme oder Kom­
bination dieser Merkmale) werden im 

3. Für das Sondervermögen werden 
bis zu 49 % in Geldmarktinstrumen­
ten im Sinne von § 6 der „Allgemei­
nen Vertragsbedingungen“ erworben; 
Geldmarktinstrumente können auch 
auf Fremdwährung lauten. Die in 
Pension genommenen Geldmarktins­
trumente sind auf die Anlagegrenzen 
des § 60 Abs. 1 und 2 InvG anzu­
rechnen.

4. Für das Sondervermögen werden 
bis zu 49 % in Bankguthaben nach 
Maßgabe des § 7 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ gehalten; Bank­
guthaben können auch auf Fremdwäh­
rung lauten. Hierbei sind Beträge, die 
die Gesellschaft als Pensionsnehmer 
gezahlt hat, anzurechnen.

5. Für das Sondervermögen dürfen 
sowohl Anteile an Zielfonds, die von 
der Gesellschaft oder einer anderen 
Gesellschaft, mit der die Gesellschaft 
durch eine wesentliche unmittelbare 
oder mittelbare Beteiligung verbun­
den ist, aufgelegt worden sind, als 
auch Anteile an Zielfonds erworben 
werden, die von einer anderen Ge­
sellschaft aufgelegt worden sind. Die 
Gesellschaft wird in Zielfonds inves­
tieren, deren Anlagestrategie auf die 
Erwirtschaftung von positiven Rendi­
ten ausgerichtet sind. Es dürfen als 
Zielfonds nur solche Teilfonds einer 
sogenannten Umbrella-Konstruktion 
erworben werden, auf die ein Haf­
tungsdurchgriff für auf andere Teil­
fonds entfallende Verbindlichkeiten 
ausgeschlossen ist.

6. Die Gesellschaft kann im Rahmen 
der Verwaltung des Sondervermögens 
Derivate gemäß § 9 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ einsetzen.

7. Die Gesellschaft kann bis zu 10 % 
des Wertes des Sondervermögens in 
sonstige Anlageinstrumente gemäß 
§ 10 der „Allgemeinen Vertragsbe­
dingungen“ erwerben. 

Asset Allocation die nur in Verbindung 
mit den für das Sondervermögen von 
der Gesellschaft aufgestellten „Allge-
meinen Vertragsbedingungen“ für 
richtlinienkonforme Sondervermögen 
gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE 
UND ANLAGEGRENZEN

§ 1 Vermögensgegenstände
Die Gesellschaft darf für das Sonder­
vermögen folgende Vermögensgegen­
stände erwerben:
1.	 Wertpapiere gemäß § 47 InvG,
2.	� Geldmarktinstrumente 
	 gemäß § 48 InvG,
3.	 Bankguthaben gemäß § 49 InvG,
4.	� Investmentanteile 
	 gemäß § 50 InvG,
5.	 Derivate gemäß § 51 InvG,
6.	� Sonstige Anlageinstrumente 
	 gemäß § 52 InvG.

§ 2 Darlehens- und 
Pensionsgeschäfte
Die §§ 13 und 14 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ sind bei den 
Anlagegrundsätzen und Anlagegren­
zen zu berücksichtigen.

§ 3 Anlagegrenzen
1. Mindestens 51 % des Wertes des 
Sondervermögens werden in Ziel­
fondsanteilen nach § 1 Nr. 4 angelegt, 
wobei die Zielfondswährung auf Euro 
lauten muss. Die in Pension genom­
menen Investmentanteile sind auf die 
Anlagegrenzen der §§ 61 und 64 Abs. 
3 InvG anzurechnen. Die Regelungen 
des § 11 Nr. 8 der „Allgemeinen Ver­
tragsbedingungen“ bleiben hiervon 
unberührt.

2. Für das Sondervermögen werden 
bis zu 49 % in Wertpapiere nach 
Maßgabe des § 5 der „Allgemei­
nen Vertragsbedingungen“ gehalten; 
Wertpapiere können auch auf Fremd­
währung lauten. Die in Pension ge­
nommenen Wertpapiere sind auf die 
Anlagegrenzen des § 60 Abs. 1 und 
2 InvG anzurechnen.
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k) Kosten für Erstellung oder Ände­
rung, Übersetzung; Hinterlegung; 
Druck und Versand von Verkaufspro­
spekten in den Ländern, in denen die 
Anteile vertrieben werden;

l) Kosten, die im Zusammenhang mit 
der Herbeiführung, Aufrechterhaltung 
und Beendigung von Börsennotierun­
gen der Anteile anfallen;

m) Verwaltungsgebühren und Kosten­
ersatz staatlicher Stellen, die jeweils 
in Bezug auf das Sondervermögen 
anfallen;

n) Kosten für Rechts- und Steuerbe­
ratung in Hinblick auf das Sonderver­
mögen;

o) Kosten für die Beurteilung des 
Sondervermögens durch national 
oder international anerkannte Ratin­
gagenturen;

p) Kosten für Werbung, die unmittel­
bar im Zusammenhang mit dem An­
bieten und dem Verkauf von Anteilen 
anfallen;

q) im Zusammenhang mit den an 
die Gesellschaft, die Depotbank und 
an die Beratungs- oder Asset Ma­
nagement Gesellschaft zu zahlenden 
Vergütungen sowie den vorstehend 
genannten Aufwendungen anfallende 
Steuern;

r) Kosten für die Änderung der Ver­
tragsbedingungen;

s) Kosten für die Beauftragung von 
Stimmrechtsvertretungen bzw. die 
Ausübung von Stimmrechten auf 
Hauptversammlungen;

t) Kosten für die Vertretung von Akti­
onärs- und Gläubigerrechten;

u) Kosten der Auflegung des Sonder­
vermögens bis zu einem Betrag von 
EUR 5.000,00 die über einen Zeit­
raum von drei Jahren ratierlich be­

3. Neben den vorgenannten Vergü­
tungen können folgende Aufwendun­
gen dem Sondervermögen belastet 
werden:

a) im Zusammenhang mit dem Er­
werb und der Veräußerung von Ver­
mögensgegenständen entstehende 
Kosten;

b) bankübliche Depotgebühren, ggf. 
einschließlich der banküblichen Kos­
ten für die Verwahrung ausländischer 
Wertpapiere im Ausland;

c) Kosten für den Druck und Versand 
der für die Anleger bestimmten Jah­
res- und Halbjahresberichte, ggfs. 
Auflösungsbericht sowie Verkaufs­
prospekte;

d) Kosten der Bekanntmachung der 
Jahres- und Halbjahresberichte, Ver­
kaufsprospekte, der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise und ggf. der Aus­
schüttungen und des Auflösungsbe­
richtes;

e) Kosten für die Prüfung des Sonder­
vermögens durch den Abschlussprü­
fer der Gesellschaft;

f) Kosten für die Bekanntmachung 
der Besteuerungsgrundlagen und 
der Bescheinigung, dass die steuer­
lichen Angaben nach den Regeln des 
deutschen Steuerrechts ermittelt 
wurden;

g) im Zusammenhang mit den Kos­
ten der Verwaltung und Verwahrung 
eventuell entstehende Steuern;

h) Kosten für die Geltendmachung 
und Durchsetzung von Rechtsansprü­
chen des Sondervermögens;

i) Kosten zur Analyse des Anlageer­
folgs durch Dritte;

j) alle in Zusammenhang mit der Erfül­
lung der Voraussetzungen und Folge­
pflichten eines Vertriebs der Anteile in 
anderen Ländern anfallenden Kosten;

ausführlichen Verkaufsprospekt und 
im Jahres- und Halbjahresbericht im 
Einzelnen beschrieben.

AUSGABEPREIS, 
RÜCKNAHMEPREIS, 
RÜCKNAHME VON 
ANTEILEN UND  
KOSTEN

§ 6 Anteilscheine
Die Anleger sind an den jeweiligen 
Vermögensgegenständen des Son­
dervermögens in Höhe ihrer Anteile 
als Miteigentümer nach Bruchteilen 
beteiligt.

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis
Der Ausgabeaufschlag für die Anteile 
der Anteilklassen mit der Bezeich­
nung C beträgt bis zu 8 % des An­
teilwertes. Die Gesellschaft gibt für 
diese Anteilklasse im ausführlichen 
Verkaufsprospekt, im Jahres- und 
Halbjahresbericht den erhobenen 
Ausgabeaufschlag an. Für die Anteile 
der übrigen Anteilklassen wird kein 
Ausgabeaufschlag erhoben.

§ 8 Kosten*
1. Die Gesellschaft gibt für jede 
Anteilklasse im ausführlichen Ver­
kaufsprospekt, im Jahres- und Halb­
jahresbericht die erhobene Verwal­
tungsvergütung an. Die Vergütung 
kann dem Sondervermögen jederzeit 
entnommen werden. Der Erwerb der 
einzelnen Anteilklassen ist an die im 
ausführlichen und vereinfachten Ver­
kaufsprospekt, im Jahres- und Halb­
jahresbericht genannten Mindestan­
lagebeträge gebunden.

2. Die tägliche Vergütung für die De­
potbank beträgt bis zu 0,04 % p. a. 
des Wertes des Sondervermögens, 
errechnet auf Basis des börsentäg­
lich ermittelten Inventarwertes (vgl. 
§ 18 Abs. 1 der „Allgemeinen Ver­
tragsbedingungen“) des Vortages. 
Die Depotbankvergütung kann dem 
Sondervermögen jederzeit entnom­
men werden.

*Die Kostenregelungen unterliegen keiner Genehmigung durch die 
BaFin.
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lich ihrer Verwaltungsgesellschaft 
als Verwaltungsvergütung für die im 
Sondervermögen gehaltenen Anteile 
berechnet wurde.

5. Es ist in das Ermessen der Ver­
waltungsgesellschaft gestellt für die 
einzelnen Kosten des Sondervermö­
gens zur Bildung von Rückstellungen 
börsentäglich Abgrenzungen vorzu­
nehmen.

ERTRAGS­
VERWENDUNG UND 
GESCHÄFTSJAHR

§ 9 Thesaurierung
Für das Sondervermögen legt die 
Gesellschaft die während des Ge­
schäftsjahres für dessen Rechnung 
angefallenen und nicht zur Kosten­
deckung verwendeten Zinsen, Divi­
denden und sonstige Erträge – unter 
Berücksichtigung des zugehörigen 
Ertragsausgleichs – sowie die Veräu­
ßerungsgewinne der thesaurierenden 
Anteilklassen im Sondervermögen an­
teilig wieder an.

§ 10 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Sonderver­
mögens beginnt am 01. April bis 31. 
März des folgenden Jahres.

lastet und nicht im Sondervermögen 
aktiviert werden.

4. Die Gesellschaft hat im Jahres­
bericht und im Halbjahresbericht 
den Betrag der Ausgabeaufschläge 
und Rücknahmeabschläge offen zu 
legen, die dem Sondervermögen im 
Berichtszeitraum für den Erwerb und 
die Rücknahme von Anteilen im Sinne 
des § 50 InvG berechnet worden sind. 
Beim Erwerb von Anteilen, die direkt 
oder indirekt von der Gesellschaft 
selbst oder einer anderen Gesell­
schaft verwaltet werden, mit der die 
Gesellschaft durch eine wesentliche 
unmittelbare oder mittelbare Beteili­
gung verbunden ist, darf die Gesell­
schaft oder die andere Gesellschaft 
für den Erwerb und die Rücknahme 
keine Ausgabeaufschläge und Rück­
nahmeabschläge berechnen. Die Ge­
sellschaft hat im Jahresbericht und 
im Halbjahresbericht die Vergütung 
offen zu legen, die dem Sonderver­
mögen von der Gesellschaft selbst, 
von einer anderen Kapitalanlagege­
sellschaft, einer Investmentaktien­
gesellschaft oder einer anderen Ge­
sellschaft, mit der die Gesellschaft 
durch eine wesentliche unmittelbare 
oder mittelbare Beteiligung verbun­
den ist oder einer ausländischen 
Investmentgesellschaft, einschließ­
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Kapitalanlagegesellschaft
KAS Investment Servicing GmbH 
Biebricher Allee 2 
65187 Wiesbaden  
Tel.: 0611-1865-3800 
Fax: 0611-771-1349

Haftendes Eigenkapital am 
31.12.2009:
16,090 Mio. EUR 

Gezeichnetes und eingezahltes Kapi-
tal am 31.12.2009: 5,113 Mio. EUR

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung 

Sitz
Wiesbaden

Handelsregister 
HRB 12381

Gründungsdatum
30. Juli 1998

Alleingesellschafterin
KB Deutschland Holding GmbH

Geschäftsführung
Jörg Sittmann (Vorsitzender) 
Nauheim 

Thomas B. Schneider
Frankfurt am Main

Aufsichtsrat
Nicolaas Engelbert Blom  
(Vorsitzender) 
Mitglied des Vorstandes  
der KAS Bank N.V.  
Baambrugge, Niederlande 
Karl-Heinz Arnold 
Privatier 
Kriftel, Deutschland

Coen Laan 
Director Investment Management 
Services KAS Bank N.V.  
Heiloo, Niederlande 

Depotbank
KAS BANK N.V. – German Branch 
Biebricher Allee 2  
65187 Wiesbaden

Rechtsform 
Naamloze vennootschap (N.V.)

Sitz
Wiesbaden

Haupttätigkeit
Custody- und Depotbankgeschäft 

Abschlussprüfer der Gesellschaft und 
der von ihr verwalteten Sonderver-
mögen
KPMG Wirtschaftsprüfungsgesell­
schaft Marie-Curie-Straße 30 
60439 Frankfurt am Main 
Über Änderungen der vorstehenden 
Angaben informieren die regelmä­
ßig zu erstellenden Jahres- und 
Halbjahresberichte. Die Ausgabe 
und Rücknahmepreise aller Fonds 
der KAS Investment Servicing GmbH 
werden börsentäglich errechnet und 
teilweise in überregionalen Tages- 
und Wirtschaftszeitungen veröffent­
licht. Sie können die Anteilpreise 
und zusätzliche Informationen zu den 
Fonds börsentäglich abrufen unter  
http://kis.kasbank.com/  
http://kis.kasbank.nl/  

Verwaltung, Vertrieb und Beratung
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